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B. Kantonale Gesetze und Verordnungen (Reglemente, Lehrpldne etc.).

I. Kanton Zurich.
1. Volksschule (Primar- und Sekundarschule).

I. Lehrplan fiir den Handarbeitsunterricht der Madchen an den Volks-
schulen des Kantons Ziirich. (Vom 8. Miirz 1921.)

A. Lehrziel und Unterricht.

Dem Handarbeitsunterrichte fillt die Aufgabe zu, die Midchen
in die Elemente des Strickens, Hikelns, Néhens, Flickens und
Stickens einzufiihren. Diese Arbeiten sind bis zu einer gewissen
Fertigkeit an kleinen (Gegenstinden zum Gebrauch in der Schule
oder im Haushalt zu iiben.

Das Gestalten, Abformen, Malinehmen wund Zeichnen von
Schnittmustern und das Anprobieren vermittelt den Schiilerinnen
das Verstindnis und die Befiihigung, einfache Gebrauchsgegenstinde
selbstiindig herzustellen: das Entwerfen und Ausfithren -einfacher
Verzierungen bildet den Formen- und Schonheitssinn.

Besonderes Gewicht ist auf die vielfache Ubung im Flicken,
sowie auf sorgfiiltiges, gewissenhaftes Arbeiten zu legen: dadurch
wird der Sinn fiir Genauigkeit, Ordnung, Reinlichkeit und Spar-
samkeit gestirkt. )

Der Unterricht ist Klassenunterricht. Jede elementare Ubung,
jeder Teil eines Lehrgegenstandes ist von allen Schiilerinnen einer
Klasse, eventuell in Abteilungen, gleichzeitig zu beginnen und aus-
zufithren. Durch kurze, auf Anschauung begriindete Erklirungen
sind die Maddchen iiber Zweck, Form und Material jedes Lehrgegen-
standes aufzukliren und durch Vorzeigen und Vormachen an ge-
eigneten Lehrmitteln in der Ausfihrung der Arbeit anzuleiten, wobei
hinzuzielen ist, daly die Schiilerinnen mit Verstindnis arbeiten und
zu moglichster Selbstiindigkeit gebracht werden.

Die zuar Durchfiihrung eines strikten Klassenunterrichtes not-
wendigen Ausgleicharbeiten sollen, der Stufe der Schiilerinnen an-
gepaldt, gleichartiger Natur sein, zu gegebener Zeit gemeinsam
mit der Klasse behandelt und mit den in Frage kommenden
Schiilerinnen durchgefiihrt werden. Dabei ist den Midchen Ge-
legenheit zu geben, das bereits Erlernte, wie die Fertigkeit im
Zeichnen, zu verwerten. Bei der Wahl und Anordnung der Aus-
gleicharbeiten ist darauf Bedacht zu nehmen, dal5 die Lehrerin ge-
niigend Zeit findet, sich der schwiicheren Schiilerinnen anzunehmen.

Die Gebrauchsgegenstinde fiir das Haus sind im Rahmen des
Lehrplans den ortlichen Verhiltnissen anzupassen. Das Abformen
des auszufithrenden Lehrgegenstandes an Schiilerinnen oder Kinder-
biisten oder Puppen vermittelt das Verstiindnis fiir die Formen.
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zu konstruierenden Schnittmuster sind nach dem fiir die

ziircherischen Arbeitschulen obligatorischen Lehrmittel: . Arbeit-
schulbueh®, von Johanna Schiirer, herzustellen.

b)

¢)
4

B. Yerteilung des Lehrstoffes.

Beginn mit der 4. Primarschulklasse,
4—6 Stunden in der Woche.

I. Klassenarbeiten.
1. Papierarbeiten.
Viereckige und dreieckige Siickchen, Lesezeichen, Schildchen,
Untersiitzchen in Kreisform.
Material: Graues, weilles und buntes Papier.
Technik: Gestalten der Gegenstinde durch Falten,
Schneiden und Kleben.

2. Erste Ndharbeiten.
Tintenwischer.
Topianfasser oder Untersitzchen.
Waschhandschuh.

Material: Weiller und farbiger Baumwollstoff oder Woll-
stoff. Buntes Baumwoll- oder Wollgarn. Handtuch- oder
Frottierstoff (Restenverwendung). Farbiger Nihfaden.

Technik: Gestalten, Auflegen und Nachzeichnen der
Muster. Zuschneiden, Fertigstellen und Verzieren der Gegen-
stiinde. Voriiben des Nihens, Vor- und Uberniihstiche (nach
Aungenmal}).

3. Stricken.
Waschlappen.
Tdschchen mit geradem Deckel.
Waschhandschuh oder Beutel oder Socken (auch Halbstriimpi-
chen) mit rundgestrickter Ferse.
Puppenh#ubchen.

Material: Ungebleichtes und farbiges Baumwollgarn.

Technik: Gestalten der Gegenstinde aus Papier. Ab-
formen des Hiubchens an der Puppe. Anschlagmasche, rechte,
linke und Abnehmemasche. Abketten. Gerippte, glatte und
elastische Fliche. Offene und geschlossene Strickerei.

4. Fortsetzung im Néhen.

Téaschchen oder Liitzchen oder Beutel, durch eine Bordiire aus
Stichreihen verziert.
Material: Dichte, rohe Etamine und farbiges Stickgarn.
Technik: Gestalten des Gegenstandes aus Papier. Web-
iibung aus Baumwoll- oder Wollgarn. Vor-, Stepp- oder
Hinterstiche dem Stoffaden nach. Hohlsaum oder gewdhn-
licher Saum.
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b) Arbeitstasche.
Material: Gebleichte Triplire und hellblaner Nidhfaden.
Technik: Gestalten der Tasche aus Papier. Breite Hohl-
siume zum Abschlulb und zur Verzierung der offenen Seiten.
Angesteppte Knopfunterlage. Gewohnlicher, 12 mm breiter
Saum seitwiirts, Uberwindlingsnaht zur Verbindung der ge-
siumten Seitenkanten. Einnihen des Namens. Schlulivorrich-
tung: Knopfe und Knopfliécher.
Anmerkung: Wenn die Zeit nicht reicht, ist die Schlul-
vorrichtung in der folgenden Klasse anzubringen.

5. Hiikeln.
Begrenzen und Verzieren der gestrickten Gegenstiinde.

Material: Farbiges oder ungebleichtes Baumwollgarn.
Technik: Luftmaschen und feste Maschen.

II. Ausgleicharbeiten.
1. Stricken.

Waschlappen, Stifichen, Fausthandschuhe, einfache Miitzen,
Litzchen ete. fir Kinder oder Puppen.

2. Hikeln.
Strumpibinder, Topfanfasser, Ballnetz oder Gegenstinde fiir
die Puppe.
Anmerkung: Bei mehrklassigen oder grofien -einklassigen
Abteilungen kann der Unterricht mit einer Strickiibung als Aus-
gleicharbeit bei den Papier- und ersten Niharbeiten begonnen

werden. Is steht den Lehrerinnen frei, das Hikeln dem Stricken
vorangehen zu lassen.

Verteilung des Lehrstoffes auf die 3. und 4. Primarschulklasse.
Dritte Primarschulklasse.
2—4 Stunden per Woche.
I. Klassenarbeiten.

1. Papierarbeiten.
Viereckige und dreieckige Siickchen, Lesezeichen, Sehildchen,
Untersiitzchen in Kreisform.
Material: Graues, weilles und buntes Papier.

Technik: Gestalten der Gegenstinde durch Falten,
Schneiden und Kleben.

2. Erste Niharbeiten.
a) Tintenwischer.
b) Toptanfasser.
Material: Weiller und farbiger Baumwollstoff oder Woll-
stoff. Buntes Baumwoll- oder Wollgarn.
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Technik: Gestalten, Auflegen und Nachzeichnen der
Muster. Zuschneiden. Fertigstellen und Verzieren der Gegen-
stinde. Voriiben des Nihens. Vor- und Uberniihstiche (nach
Augenmal).

3. Stricken.

a) Waschlappen.

b) Tischchen mit geradem Deckel.

¢) Waschhandschuh oder Beutelchen.

d) Kindersocken oder Halbstriimpfchen mit rundgestrickter Ferse

(nur bei 4wochentlichen Stunden).

Material: Ungebleichtes und farbiges Baumwollgarn.

Technik: Gestalten der Gegenstinde aus Papier. Anschlag-
masche, rechte, linke und Abnehmemasche. Abketten. Ge-
rippte, glatte und elastische Fliche. Offene und geschlossene
Strickerei.

4. Hiikeln.

a) Begrenzen und Verzieren der gestrickten Gegenstiinde.

b) Strumpfbiinder oder Untersiitzchen oder Topfanfasser.
Material: Ungebleichtes oder farbiges Baumwollgarn.
Technik: Luftmaschen, feste Maschen wund Stibchen-

maschen.
II. Ausgleicharbeiten.

1. Stricken.

Waschlappen, Stiéfchen, Fausthandschuhe, einfache Miitzen,
Litzchen etc. fir Kinder oder Puppen.

2. Hakeln.
Topfanfasser, Ballnetz, Untersitzchen oder kleine Gegen-
stinde fur die Puppe.

Anmerkung: Bei mehrklassigen oder groflen einklassigen
Abteilungen kann der Unterricht mit einer Strickiibung als Aus-
gleicharbeit bei den Papier- und ersten Niharbeiten begonnen
werden. Es steht den Lehrerinnen frei, das Hidkeln dem Stricken
vorangehen zu lassen.

Vierte Primarschulklasse (2. Arbeitschuljahr).
4—6 Stunden per Woche.

I. Klassenarbeiten.

1. Stricken.

a) Waschhandschuh oder Beutelchen oder Socken, eventuell auch
glatte Strimpfe mit rundgestrickter Ferse.

b) Waschlappen oder Waschhandschuh oder Kinderliitzchen mit
einfachem Piquémuster.

¢) Puppenhéubchen.
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Material: Ungebleichtes, gebleichtes oder farbiges Baum-
wollgarn.

Technik: Gestalten der Gegenstiinde. Abformen des Héub-
chens an der Puppe. Anschlagmasche, rechte, linke und Ab-
nehmemasche. Abketten. Gerippte, glatte, elastische und ge-
musterte Strickerei.

2. Nihen.
Waschhandschuh.

Material: Handtuch- oder Frottierstoff. Farbiger Nih-
faden.

Technik: Gestalten des Gegenstandes. Auflegen und
Nachzeichnen des Musters. Zuschneiden und Fertigstellen des
Gegenstandes mit Vor- und Ubernihstichen.

Tiischchen oder Liitzchen oder Beutelchen, durch eine Bordiire
aus Stichreihen verziert.

Material: Dichte, rohe Etamine und farbiges Stickgarn.

Technik: Gestalten des Gegenstandes aus Papier. Web-
iibung aus Baumwoll- oder Wollgarn. Vor-, Stepp- oder
Hinterstiche dem Stoﬁaden nach. Hohlsaum oder gewdhn-
licher Saum.

Arbeitstasche.

Material: Gebleichte Triplire und hellblauer Nihfaden.

Technik: Gestalten der Tasche aus Papier. Breite Hohl-
siume zum Abschlulb und zur Verzierung der offenen Seiten.
Angesteppte Knopfunterlage. Gewdhnlicher, 12 mm breiter
Raum seitwiirts, Uberwindlingsnaht zur Verbmduno* der ge-
siumten Seitenkanten. Einnihen des Namens. SchluBvor-
richtung : Knipfe und Knopflocher.

Anmerkung: Wenn die Zeit nicht reicht, ist die Schluf3-
vorrichtung in der folgenden Klasse anzubringen.

) Vorratssiicklein oder Uberiirmel.

Material: Feiner weiller oder farbiger Baumwollstoff.
Technik: Einfache Steppstichnaht, Kehrnaht, Saum. An-
niihen von Bindbindern am Vorratssiicklein.
3. Hikeln.
Begrenzen und Verzieren der gestrickten Gegenstiinde.
Material: Farbiges oder ungebleichtes Baumwollgarn.
Technik: Luftmaschen und feste Maschen.

Il Ausgleicharbeiten.

Stricken und Hikeln.

Einfache kleine Gegenstinde fiir Kinder oder Puppen mit
Anwendung der im Stricken und Hikeln erlernten Techniken.
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Dritte Arbeitschulklasse (5. Primarschulklasse).
4-—6 Stunden in der Woche.

I. Klassenarbeiten.

1. Stricken.
Ein Paar Strimpfe.

Material: Farbiges Baumwollgarn.

Technik: Anschlagmasche. Glatte oder elastische Strickerei,
Ferse, Kippchen und Abnehmen.

Kleine Ubungen im Musterstricken.
Material: Weilles oder farbiges Garn.
Technik: Einfache Piqué-, Patent- und Hohlmuster.
2. Nihen.
Untergestéltchen und Unterrsckli oder Untergestiltchen mit
angeschnittenem Rockli oder Zughemd mit angeschnittenen
Armeln oder glattes AchselsehluBhemd.

Material: Mittelfeiner Baumwollstoff (weil3, fiir das Unter-
rockli eventuell farbig).

Technik: Abformen des Gegenstandes. Manehmen. Her-
stellen des Musters. Zuschneiden. Anprobieren. Steppniihte,
Kappniihte oder Kehrnihte, Saum, Begrenzen des Halsaus-
schnittes. Knopflocher, Annihen der Kndpfe und Einnidhen
des Namens.

Deckchen mit Randverzierung.

Material: Weiler oder hellfarbiger Aidastoff und passen-
des Stickgarn.

Technik: Kreuzstich, Saum.

Nadelbiichlein..

Material: Aidastoff und Stickgarn (wie zum Deckchen)
und Flanell. .

Technik: Gestalten des Nadelbiichleins aus Papier. Ent-
werfen schmaler Randverzierungen fiir Kreuzstich und Aus-
fithren einer solchen am Nadelbiichlein.

I1. Ausgleichairbeiten.

1. Stricken.
Gemusterter Arbeitsbeutel, Handschuhe, Schleifen, Haus-
schuhe, Bettsocken, Miitzen, Liitzchen etc.
2. Hikeln.
Schmale Spitze fiir das Untergestiltchen oder das Hemd
(Anlernen in der Schule und Hausarbeit).
3. Nidhen.

Scherentischchen mit Anwendung des Knopflochstiches. Ein-
fache, gewohnliche Schiirze oder Klammerschiirze mit Kreuz-
stichverzierung.
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Vierte Arbeitschulklasse (6. Primarschulklasse).
4—6 Stunden in der Woche.
I. Klassenarbeiten.

1. Stricken.
Ein Socken mit verschiedenen Maschenflichen, der spiiter
zum Flicken verwendet wird.
Material: Ungebleichtes Baumwollgarn.

2. Ndhen.

Médchenhemd mit Vorder- oder Achselschlufl. Letzteres
glatt oder eingereiht.

Material: Mittelfeiner Baumwollstoft.

Technik: Mafinehmen und Herstellen des Schnittmusters
nach den Malen auf Grund des durch die Lehrerin abge-
formten Modells. Zuschneiden des Hemdes.

Kappnihte, Saum, Bandbesatz oder Einreihen und Aufsetzen
eines Biindchens, Knopflécher, Anniihen der Knopfe und der
Spitze, Einndhen des Namens. Voribung fir die Steppfalte,
wenn ein Hemd mit Vorderschlull gemacht wird.

Einfache Schiirze mit Verzierungsarbeit.

Material: Weiller oder farbiger Baumwollstoff mit Stick-
garn fur die Verzierung.

Technik: Abformen, Zuschneiden, Anprobieren und Aus-
arbeiten der Schiirze. Einfache Verzierung mit Ausniitzung des
Stoffmusters.

3. Flicken.

Ubungen im Aufsetzen von Stiicken in weillem, mittel-
feinem Baumwollstoff.
Technik: Schmale und breite Kappnihte.

Anwendung an Gebrauchsgegenstinden.

) Uberziehen von rechten, linken und Abnehmemaschen und

Einstricken der Ferse am hiefiir gestrickten Socken, oder Uber-
ziehen der Ferse mit gleichfarbigem Garn.

Material: Farbiges, doppelt gezwirntes Baumwollgarn.
Anwendung dieser Flickarten an gestrickten Gegenstinden,
eventuell Verweben feiner Striimpfe.

I, Ausgleicharbeiten.

1. Stricken.

Anstricken von Striimpien, oder Stricken von Socken,
Striampfchen oder Handschuhen.

2, Hikeln.
Hiikeln der Spitze zum Hemd (Schul- und Hausarbeit).
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3. Ndihen.

Anfertigen eines einfachen Gegenstandes mit Ausniitzung
des Stoffmusters bei der Verzierung (Schiirze, Liitzchen, Héiub-
chen, Bettasche etc.).

Anmerkung: Bei weniger als sechs Stunden Unterrichtszeit
in der Woche ist jedenfalls ein Achselschlulfhemd zu machen.

Fiinfte Arbeitschulklasse (7. Primar- oder I. Sekundarschulklasse).
4—6 Stunden in der Woche.
I. Klassenarbeiten.
1. Stricken.
Ein Socken fir die nachfolgenden Flickiibungen im
Maschenstich.
Material: Ungebleichtes Baumwollgarn.

2. Hand- und Maschinennihen.

a) Hausschiirze oder Kissenanzug oder Turnhose.

Material: Baumwollstoff, weill oder farbig.

Technik: Voribungen im Maschinennihen an Papier. Ab-
formen, Zuschneiden und Anprobieren der Schiirze oder Her-
stellen des Musters fir die Turnhose. Maschinenniihen: Nihte
und Siume. Handnihen: Verzierung mit Ausniitzung des Stoff-
musters an der Schiirze. Knopflocher, Anniihen der Knipfe,
Einnihen des Namens am Kissenanzug. )

b) Middchenhemd. (Achselschlubhemd mit oder ohne Armel
und geraden Biindchen oder Biindchenhemd mit Vorderschluf,
rundem Armel und Stockschweifung.) Voritbung fiir die Stepp-
falte, wenn ein Hemd mit Vorderschlufs gemacht wird.

Material: Feiner Baumwollstoff.

Technik: Malnehmen. Herstellen der Schnittmuster. Zu-
schneiden.

Maschinennihen: Die Grundniihte der Stockniihte, das Ein-
steppen der Armel beim Achselschlulthemd, Absteppen und
Aufsteppen der Biindchen, am Vorderschlufhemd die Stepp-
reihen der obern Steppfalte.

Handniibhen: Alle ibrigen Nihte und die Sidume, Schluf-
vorrichtung und Name.

3. Ubungen im Abformen an Schiilerinnen oder
Kinderbiisten oder Puppen.

a) Untergestiltchen.
b) Rickchen.
¢) Hédubchen oder Kragen.
Material: Gaze, Nessel oder Papier.
Technik: Abformen, Zusammenheften der Teile und Auf-
zeichnen einer einfachen Verzierung.
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4. Flicken.

Ubungen im Flicken von kariertem Baumwollstoff.

Technik: Ein- und Aufsetzen von Stiicken mit einfachen
Nihten und Kappniihten.

Ubungen im Maschenstich an dem hiefiir gestrickten
Socken.

Material: Gebleichtes, gut gedrehtes Garn.

Technik: Stopfen mit rechten, linken und Abnehme-
maschen. Einstricken von Stiicken und Einstricken der Ferse.
Flicken von Gebrauchsgegenstinden mit Anwendung
obiger -Flickarten.

II. Ausgleicharbeiten.
Herstellen der Spitze zum Hemd (Schul- und Hausarbeit).
Eine kleine Verzierungsarbeit, zum Beispiel Nadelkissen, Buch-
hiille ete., oder
Ausfithrung eines der abgeformten Gegenstiinde.

Anmerkung: Bei weniger als 6 Stunden wdochentlicher
Unterrichtszeit empfiehlt es sich, das Achselschlufhemd herstellen
zu lassen.

Sechste Arbeitschulklasse (8. Primar- oder II. Sekundarschulklasse).

b)

a)
b)

4—6 Stunden in der Woche.
I. Klassenarbeiten.
1. Stricken.

Ein Paar Socken oder Kinderstrimpichen oder Anstricken
von alten oder neuen Strumpirohren.
Material: Baumwoll- oder Wollgarn.

2. Hand- und Maschinenniihen.
Einfaches Frauen-Nachthemd oder ein farbiges
Méinnerhemd. :
Beinkleid.

Material: Feiner Baumwollstoff fiir das Frauen-Nacht-
hemd, fir das Minnerhemd farbiger Baumwollstoff, fiir das
Beinkleid weiller Baumwollstoff oder farbiger Barchent.

Technik: Mafinehmen, Herstellen der Muster nach den
Malen. Zuschneiden. Maschinennihen: Niihte und Siume.
Handnihen: Einreihen, Niederniihen der Biindchen und Koller.
Knopflocher, Anniihen der Knopfe und Spitzen, Zeichnen der
Wiischestiicke.

3. Ubungen im Abformen.
Untertaille oder Unterrock an einer Mitschiilerin.
Schiirzen, Kragen oder Kimonobluse.

Material: Gaze, Nessel oder Papier.

Technik: Abformen und Zusammenheften der Teile.



Kanton Ziirich.

(K]
oy

4. Flicken.
a) Ubungen im Verweben und Stopfen.

Material: Etamine und farbiger Stickfaden.

Technik: Webibung mit Leinen- und Drilchbindung.
Hauswifel, Verweben, Stopfen, Nachbilden von Leinen- und
eventuell Drilchgewebe. A

b) Verwebiibungen mit der Nihmaschine oder Ubungen
im Flicken von Tuch.

¢) Ubungen im Einsetzen von Stitcken mit der Niih-
maschine.

Material: Feiner, weiller Baumwollstofr.

Technik: Schmale und breite Kappnihte.

d) Ubungen im Maschenstich an einem hiefiir gestrickten Streifen
oder am Socken der vorhergehenden Klasse.

Material: Gebleichtes, gut gedrehtes Baumwollgarn.

Technik: Glatte Stopfe mit Nihtchen. :

e) Flicken von Gebrauchsgegenstinden mit Anwendung
obiger Flickarten.
I1. Ausgleicharbeiten.

Herstellen der Spitze fiir das Frauen-Nachthemd (Schul-
und Hausarbeit). Herstellen der Garnitur finr das Beinkleid
(Hohlsaum, Festons, Hiikelarbeit oder Zierstiche). Ausfiithrung
eines der abgeformten Gegenstiinde.

Kleine Verzierungsarbeit nach Entwurf der Schiilerin.

Lehrplan der II1. Sekundarklasse.
4 Stunden in der Woche.

1. Klassenarbeiten.
1. Sticken.

Ubungen im Weilisticken. Festonieren, Hoch- und
Lochstickerei, angeordnet auf einem kleinen (Gegenstand wie
Serviettentischchen, Deckchen, Taschentuch, Létzchen oder
Kragen aus feinem Baumwollstoff oder Leinwand.

2. Maschinennidhen.

a) Frauen-Taghemd mit Koller oder glattem Stock.

Material: Feiner Baumwollstoff, schmale Stickerei oder
Spitze. -

Technik: Abformen des Kollers oder des obern Teiles
des glatten Hemdes. Malinehmen. Herstellen der Muster nach
den Malen. Maschinnenniihen: Nihte, Saum, Besetzen des
obern Randes mit Stickerei oder Schriigstreifen. Handniihen:
Annihen der Spitze, Sticken des Namens, wenn moglich nach
selbstentworfener Zeichnung. Schlulbvorrichtung.

b) Unterrock, Untertaille oder Bluse.

Material: Waschstoff, weil) oder farbig.
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Technik: Abformen und Malbnehmen oder Herstellen des
Musters nach den Malien. Zuschneiden. Anprobieren. Ma-
schinen- und Handnidherei.

3. Flicken.

a) Anwendung der Irither erlernten Flickarten an gewobenen
und gestrickten Gegenstinden.

b) Ubungen im Flicken von Tuch, wenn diese Arbeit in
der II. Sekundarklasse nicht gemacht wurde. Fakultativ.

Material: Hellfarbiges Tuch und passende Seide, Litzen
zum Besetzen und Einfassen.

Technik: Einsetzen von eckigen und gerundeten Stiicken
mit Hinter- und Staffierstichen, Randerieren, Verweben. Be-
setzen und Einfassen von Kanten. Knopflicher nach Schneider-
art.

II. Ausgleicharbeiten.
Verzierungsarbeiten, wie Kragen zur Bluse, Beutel oder

Mappenhiille, Verzierung der Bluse (so viel als maoglich nach
Entwiirfen der Schiilerinnen).

(. Einfiihrung.

Der Lehrplan fiir den Handarbeitsunterricht der Midchen an
den Volksschulen des Kantons Ziirich wird im Sinne eines weitern
Versuches fir die Dauer von drei Jahren in Kraft erklirt mit der
Einschriinkung, dal den Schulen, die zuniichst fir das Schuljahr
1921/22 noch die Durchfithrung auf Versuchsklassen zu beschrinken
wiinschen, dies gestattet sein soll.

2. Mittelschulen und Berufsschulen.

2. Regulativ iiber die Erteilung von Stipendien und weitern Studien-
unterstiitzungen an Schiiler der kantonalen Mittelschulen. (Vom
14. Juni 1921.)

§ 1. Der Kanton Ziirich gewiihrt Schiilern der kantonalen Mittel-
schulen (Kantonsschulen in Ziirich und Winterthur, Lehrerseminar
Kisnacht, Technikum in Winterthur), die sich durch Begabung,
Leistungen, Fleils und Wohlverhalten einer Unterstiitzung wiirdig
erweisen, zu ihrer Ausbildung aber nicht die erforderlichen Mittel
besitzen: Freiplitze, Stipendien und, soweit es sich um Schiiler
handelt, deren Eltern nicht am Schulort oder in dessen Nihe woh-
nen: Beitrige an die Ausgaben fiir Wohnung und Kostgeld oder
fiir die téiglichen Fahrten.

§ 2. Die Freiplitze bestehen im Erlalb des Schulgeldes, der
Sammlungsbeitriige, der Einschreibegebiihr und allfillig weiterer
(Gebithren, ausgenommen die Versicherungsprimien und die Prii-
fungs- und Diplomgebiihren.
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§ 3. Stipendien sind staatliche (veldbeitrige an die Kosten des
Studiums und des Unterhaltes. Sie zerfallen:
a) in ordentliche Stipendien aus dem durch das Staatsbudget fest-
gesetzten Kredit;
b) in aullerordentliche Stipendien, die dem Stipendienfonds der
hohern Lehranstalten entnommen werden.
Mit dem Stipendium ist in der Regel ein Freiplatz verbunden.

§ 4. Die ordentlichen Stipendien betragen jihrlich:

a) im 7. und 8. Schuljahr . . . . . . . . Fr.100—200
b) im 9. und 10. Schuljahr . . . . . . . . , 180—300
¢) im 11. bis 13. Schuljahr . . . . 5 250—500

Innerhalb dieser Ansiitze kann das btlpendlum von Jahr zu
Jahr angemessen erhéht werden.

§ 5. Die auflerordentlichen Stipendien richten sich in ihrer
Héhe nach dem aus den Ertriignissen des Fonds sich ergebenden
Kredite. Sie sind bestimmt: -

a) fir Schiiler, die des ordentlichen Stipendiums nicht teilhaftig

werden konnen (§ 8);

b) als Zulage zu dem ordentlichen Stipendium in besondern Fillen.

§ 6. Die Beitrige an die Ausgaben fiir Wohnung und Kost-
geld dienen dazu, auswirtigen Schiilern das Wohnen am Schulort
zu erleichtern. Sie betragen im Maximum Fr. 600 fiir das Jahr.

§ 7. Beitrige an die Fahrkosten kdnnen auswiirts wohnende
Schiiler erhalten, sofern die Ubersiedelung an den Schulort fiir den
Schiiler nicht ohne weiteres imm Interesse des Schulerfolges liegt.
Die Beitriige richten sich nach der Hohe der Fahrtausgaben.

§ 8. Ordentliche Stipendien, Freiplitze und Beitriige an Woh-
nungs- und Kostgeld- oder Fahrtkosten werden nur solchen Schii-
lern gewiihrt, die Kantonsbirger sind oder Biirger anderer Kantone
mit mindestens funfjdhriger Niederlassung im Kanton Ziirich.

Aufllerordentliche Stipendien, ebenso Freiplitze konnen aus-
gezeichnet ausgewiesene oder besonders bedirftige Schweizerbiirger
erhalten, bei denen diese Bedingung nicht erfiillt ist, ebenso in be-
sondern Fillen Auslinder nach mindestens zehnjdhriger Niederlas-
sung im Kanton Zirich. :

§ 9. In seinem Verhiltnis zur Schule muly der Schiiler zur
Erlangung einer staatlichen Studienunterstiitzung folgende Bedin-
gungen erfiillen:

a) Fleil5, Betragen und sonstige Charaktereigenschaften miissen
gut, die Eignung zum Mittelschulstudium nicht zweifelhaft sein;
b) in den wissenschaftlichen Féichern muf} ein Leistungsdurch-
schnitt von mindestens 4,5 erlangt sein. Ausnahmsweise kinnen

Schiiler des Seminars in Kiisnacht bei ausgesprochener Eignung

zum Lehrerberuf Stipendien oder anderweitige Studienunter-

stiitzungen erhalten, wenn diese Bedingung nicht voll erfullt ist.
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§ 10. Freiplitze konnen bei Wohlverhalten auch- Schiiler er-
halten, die den Bedingungen von § 8, Absatz 1, und von § 9, lit. b,
nicht durchwegs entsprechen.

§ 11. Sinkt die Durchschnittszahl der Leistungen (§ 9) oder
Cfehen Fleib und Betragen wesentlich zuriick, so werden Stlpendlum
und Freiplatz auf Zusehen hin zunfichst aut ein weiteres halbes
Jahr bewilligt. Heben sich innerhalb dieser Zeit Leistungen und
Fleif nicht auf die geforderte Hohe, so werden Stipendium und
Freiplatz, eventuell auch allfdllig weiter gewiihrte Studienunter-
stittzungen dem Schiller nicht mehr gewiihrt. Ebenso hat schlechtes
Betragen den Entzug zur Folge.

§ 12. Schiiler, die einmal nicht promoviert wurden, erhalten
keine weitere Studienunterstiitzung, provisorisch promovierte Schiiler
keine solche fiir die Klasse des Provisoriums. _

Eine Ausnahme kann nur gemacht werden, wenn die unbefrie-
digenden Leistungen des Schiilers durch Krankheit oder hinderliche
Familienverhiiltnisse begriindet sind; ferner bei erwiesener Tiichtig-
keit von Schiilern, die unmittelbar aus der Praxis in das Technikum
oder die kantonale Handelsschule iibergetreten sind.

§ 13. Die Hohe der Studienunterstiitzung richtet sich nach der
dkonomischen Lage der Eltern und nach den persénlichen Verhiilt-
nissen der Familie (Zahl, Alter, Erwerbsfiihickeit der Kinder, Krank-
heit in der Familie ete.).

Ganz- und Halbwaisen erfahren besondere Beriicksichtigung.

§ 14. Bewerbungen um Zuerkennung von Freiplitzen, Stipen-
dien und Beitrigen an Wohnungs- und Kostgeld- oder Fahrtkosten
sind, soweit sie auf das Schuljahr (fiir das Technikum auf die
Sommerkurse) sich beziehen, bis zum 15. Mai, solche fiir das Winter-
halbjahr bis zum 15. Oktober der Schulleitung schriftlich einzu-
reichen unter Beniitzung hiefiir bestimmter Formulare und unter
Beigabe eines Steuerausweises.

§ 15. Die Schulleitungen priifen die Gesuche und treten zu
diesem Zweck notigenfalls mit den Lehrern und mit dem Inhaber
der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt in Verbindung.

Sie reichen ihre Berichte und Antrige bis zum 5. Juni und
D. November der Erziehungsdirektion ein, die im Bedarfsfalle die
Schulleitungen zum Zwecke der Antragstellung an den Erziehungsrat
zu einer Konferenz einberuft.

§ 16. Die Auszahlungen erfolgen auf Grund von Anweisungen
der Schulleitungen, und zwar an den beiden Kantonsschulen halb-
jahrlich je im Juli und im Dezember, beim Lehrerseminar und soweit
erforderlich beim Technikum vierteljihrlich nach Vereinbarung mit
der Erziehungsdirektion.

An neu in die Schule eingetretene Schiiler erfolgt die Auszah-
lung nur, nachdem das Schulzeugnis des ersten oder eventuell des
zweiten Quartals die Wiirdigkeit bestiitigt hat.
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§ 17. Die Schulleitungen iiberwachen die mit staatlichen Unter-
stiitzungen bedachten Schiiler und ziehen Lehrer und Eltern oder
Vormnnder zur Hilfe herbei.

§ 18. Riickzahlungen einst bezogener Stipendien fallen in den
St1pend1enf0nds der hioheren Lehranstalten.

§ 19. Dieses Regulativ tritt nach Genehmigung durch den Re-
gierungsrat auf Beginn des Winterhalbjahres 1921/22 in Kraft.

Es ersetzt das Regulativ iiber die Verabreichung von Stipendien
an Schiiler ziircherischer Mittelschulen vom 11. Dezember 1915. Fir
das Lehrerseminar Kiisnacht tritt es an die Stelle des Erziehungsrats-
beschlusses vom 25. November 1903, fiir das Technikum in Winter-
thur an die Stelle der Grundsiitze fiir die Festsetzung der Stipendien
vom 14. Juni 1918.

3. BeschluB des Regierungsrates betreffend Schulgelder an den Kan-
tonsschulen Ziirich und Winterthur. (Vom 24. Miirz 1921,)

Der Regierungsrat,

nach Einsicht eines Antrages der Erziehungsdirektion und des

Erziehungsrates,
beschliefit:

I. Die Schulgelder und Einschreibgebiihren der Kantonsschulen
Zirich und Winterthur werden auf Beginn des Sechuljahres 1921 22
festgesetzt wie folgt:

1. Betrag des halbjihrlichen Schulgeldes: . . == . @ Klassen

a) Kantonsbiirger und Schweizerbiirger, KT u II d.Kantonsschule

die im Kanton Ziirich steuern . . Fr.25 Fr. 40
b) Schweizerbiirger anderer Kantone, die

im Kanton nicht steuern . . . 5 90 . 60
¢) Auslinder, die im Kanton steuezn : = 89 . 110
d) Ausliindel,dle im Kanton nicht steuern . 85 . 145

In diesen Betrigen sind die Beitriige an die Sammlungen
und die Schiilerversicherung inbegriffen.

2. Einschreibgebiihren fiir Neueintrtende. . . . . . Fr. 10
3. Besondere Gebiihren:
Fiir Chemisches Laboratorium je . . . . . . . . 10
fir Ubungskontor je . =t 3 & B op B
fiir Benutzung der Sthlelbma%hmen ]e e v s 5 o a oy D

II. Von den Schulgeldbetriigen entfallen bis auf weiteres:
-a) Fr. 3 pro Schiiler auf Beitriige an Sammlungen (Titel XI. B.m. 2):
b) Fr. 2 pro Schiiler in den Schiilerversicherungsfonds.
[I. Die Stipendiaten mit FKreiplitzen haben nur den Beitrag
an die Schiilerversicherung zu entrichten.
Hospitanten bezahlen auller dem Beitrag fiir die Schiilerver-
versicherung ein Schulgeld fiir die Semesterstunde von Fr. 5, wenn
sie Schweizerbiirger, von Fr. 10, wenn sie Auslinder sind.
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IV. Bei den Anmeldungen zu den Abschlulipriifungen (Maturi-
titsprifung, Diplompriifung an der Handelsschule) ist eine Priifungs-
und Zeugnisgebiihr zu entrichten, und zwar von Fr. 10 von Schwei-
zerbiirgern, Fr. 30 von Ausldndern.

V. Fiir aulberordentliche Aufnahmepriifungen ist vor der Prii-
fung eine Gebiithr zu entrichten, die fiir Schweizerbiirger Fr. 15,
fir Auslinder Fr. 30 betriigt. Davon entfallen gemili Regierungsrats-
beschlull vom 25. Oktober 1917 je Fr. 10 in die Witwen- und
Waisenkasse der Kantonsschullehrer.

Der Bezug des Schulgeldes (im Juni und November) wird je-
weilen durch ~\nschlacr in den Schulgebiiuden bekannt gemacht.

4. BeschluB des Regierungsrates iiber die Schulgelder und Gebiihren
am Technikum in Winterthur, (Vom 23. April 1921.)
Der Regierungsrat,
nach Einsicht eines Antrages der Erziehungsdirektion,
beschlielit:
[. Die Schulgelder und Gebiihren am Technikum in Winterthur
werden auf Beginn des Schuljahres 1921/22 festgesetzt wie folgt:

1. Betrag des halbjidhrlichen Schulgeldes: Technische Handels- und
A 7 g s i £ Abteiluneen isenbahn-

a) Kantonshiirger und Schweizerbiirger, = sehule
die im Kanton Ziirich steuern . . Fr. 35 Fr. 45

b) Schweizerbiirger anderer Kantone, die

im Kanton nicht steuern . . ) T RORRCRY  L-

¢) Auslinder, die im Kanton steueln : s 128 . 11D

d) Ausldnder, die im Kanton nicht steuern . 285 5 150

Die Be1t1age an die Sammlungen
(Fr. 5) und an die Kranken- und Un-
fallkasse (Fr.D) sind in diesen Be-
trigen inbegriffen.
Besondere Gebuhren fiir Schweizer und
Auslinder:
a) IL—VI. Klasse der Schule fir Che-
miker:
Beitrag an daschemische Laboratorium 5 il
b) V. und VI. Klasse der Schule fiir Ma-
schinentechniker :
Beitrag an das Maschinenlaboratorium L
¢) V. und VI. Klasse der Schule fiir
Elektrotechniker:
Beit1ag an das elektrotechnische La-
boratorium . S
d) III.—VI. Klasse der Schule Iur Handel
Beitrag fir Beniitzung der Schreib-
maschinen . . . . . . . . . 10

o
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- II. Die Einschreibgebiihren werden vom Beginn des Winter-
halbjahres 1921/22 an fir Schweizer und Ausliinder auf Fr. 10
festgesetzt.

II. Die Inhaber von Freiplitzen haben nur den Beitrag an die
Kranken- und Unfallkasse zu zahlen.

IV. Den Schilern, die nach der Probezeit austreten, werden

die Schulgelder und Gebiithren (Einschreibgebithr ausgenommen)
erlassen.

V. Hospitanten bezahlen fiir die Semesterstunde ein Schulgeld
von FKr.), wenn sie Schweizerbiirger, von Fr. 10, wenn sie Aus-
linder sind., jedoch nicht mehr, als das Schulgeld der entsprechen-
den Kategorie ausmacht.

VI. Fiir auberordentliche Aufnahmepriifungen ist vor der Prii-
fung eine Geblhr zu entrichten, die fiir Schweizer Fr. 15, fiir Aus-
linder Fr. 30 betrigt. Davon entfallen je Fr. 10 in die Witwen-
und Waisenkasse der Lehrer des Technikums.

VII. Publikation in Amtsblatt und Gesetzessammlung.

5. Abadnderung des Regulativs fiir die Fahigkeitspriifungen am kan-
tonalen Technikum in Winterthur vom 3. Juli 1917. (Vom 1. Juli
1921.)

§ 7 erhiilt folgende Fassung:

Die Fihigkeitsnoten werden durch die Zahlen 1—6 ausgedriickt,
wobei 6 die besten, 1 die geringsten Leistungen bezeichnet.

Die Priifung ist bestanden, wenn die Durchschnittsnote sowohl
der Gesamtpriifung, als auch der Schlufipriifung mindestens 4 betrigt.

Fir die Schiller der Schule fiir Eisenbahnbeamte gelten die
besondern eidgendssischen Bestimmungen.

3. Universitat.

6. Reglement iiber die Organisation der Studentenschaft der Uni-
versitat Ziirich. (Vom 1. Mirz 1921.)

(§ 87 der Universititsordnimg vom 14. Mirz 1920.)
A. Allzemeines.
§ 1. Die Studierenden der Universitiit Ziirich sind organisiert:
1. Fakultiitsweise (Fakultitsorganisation):
2. als Gesamtheit (Gesamtorganisation).
B. Fakultiitsorganisation.

[. Fakultdtsversammlung.
§ 2. Die Fakultitsversammlung als oberstes Organ der Fakultéts-
organisation ist die Vereinigung der an der Fakultiit immatrikulierten
Studierenden.
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§ 3. Die Fakultiitsversammlung beaufsichtigt die Amtsfiihrung
des Fakultitsausschusses. Sie falit Beschlufy iiber: 1. Antrige, die
inr vom Fakultidtsausschuld unterbreitet werden; 2. Antrige, die
ihr von einzelnen Studierenden der Fakultit gestellt werden: 3. Be-
schliisse des Fakultitsausschusses, gegen die das Referendum er-
griffen wurde.

§ 4. Die Fakultitsversammlung tritt unter dem Vorsitz des
Prisidenten des Fakultitsausschusses in jedem Semester wenigstens
einmal zusammen. Aullerdem ist sie auf Begehren eines Zehntels
der (Gesamtzahl der Studierenden der Fakultit oder eines Drittels
des Fakultitsausschusses einzuberufen.

Die Fakultiitsversammlung ist beschlulifihig, wenn ein Sechstel,
bei Fakultiten mit mehr als 200 Studierenden, wenn ein Zehntel
der Studierenden der Fakultit anwesend ist.

1. Fakultitsausschub.

§ o. Der Fakultiitsausschu besteht aus je einem Vertreter auf
40 Studierende, wenigstens aber aus drei Mitgliedern. Ein Rest
von iiber 20 Studierenden berechtigt zur Wahl eines weiteren Ver-
treters.

Fachabteilungen innerhalb der einzelnen Fakultiten sollen im
Fakultitsausschuls tunlichst vertreten sein.

Mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Fakultitsausschusses
sowie der Préisident miissen Schweizerbiirger sein.

Der Fakultitsausschulb wihlt sein Bureau selbst.

§ 6. Die Wahl des Fakultitsausschusses findet je am Ende
eines Semester fiir Fakultditen mit mehr als 200 Studierenden auf
Grund des P10p0rti0na1verfahrens, nach besonderem Wahlreglement
statt. Der Fakultitsausschuld konstituiert sich innert sieben Tagen
nach der Wahl. Die Wiederwahl ist statthaft.

§ 7. Der Fakultitsausschuls besor gt die allgemeinen studentischen
Angelegenheiten der Fakultit, soweit sie nicht der Selbstverwaltung
der (resamtstudentenschaft ﬁbertragen sind. Er bereitet die (e-
schiifte fiir die Fakultitsversammlung vor. Er kann die Verwaltung
und die Vertretung nach aullen dem Bureau iibertragen.

§ 8. DBeschliisse des Fakultitsausschusses sind sofort durch
Anschlag zu verdffentlichen. Sie unterliegen dem Referendum und
treten, falls dieses micht ergriffen wird oder nicht zustande kommt,
sieben Tage nach Anschlag in Kraft. Ein Referendum ist zustande
gekommen, wenn wenigstens ein Sechstel, bei Fakultiiten mit tber
200 Studierenden ein Zehntel der Studierenden der Fakultit ein
solches schriftlich verlangt.

§ 9. Der Fakultiitsausschulb tritt mindestens einmal im Semester
zusammen.

§ 10. Der Fakultdtsausschuls besorgt die Geschiifte des Se-
mesters, fiir welches er gewiihlt worden ist, bis zur Konstituierung
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des folgenden Fakultiitsausschusses. Er ist befugt, auch fiir das
nichste Semester -Beschliisse zu fassen, sofern er dies fiir erforder-
lich hilt.

§ 11. Jeder Studierende hat das Recht, seine Antriige vor
Fakultitsausschuls und Fakultitsversammlung selbst zu vertreten.

§ 12.. Die ndbere Ausgestaltung und allfillige weitere Gliede-
rung der Fakultitsorganisation erfolgt durch Geschiftsreglement.

Siimtliche Reglemente werden vom Fakultitsausschull erlassen.
Sie miissen von diesem mit Dreiviertelmehrheit angenommen werden
und bediirfen der (Genehmigung des Dekans der Fakultiit.

(. Gesamtorganisation.
§ 13. Die Organe der Gesamtorganisation sind:
1. Die Gesamtstudentenschaft:
2. der Grol’e Studentenrat;
3. der Kleine Studentenrat.

I. Die Gesamtstudentenschaft.

§ 14. Die (Gesamtstudentenschaft ist die Gesamtheit der im-
matrikulierten Studierenden der Universitit. Ihren Willen gibt sie
durch Urabstimmung kund, die mittelst der Urne erfolgt.

Urabstimmungen finden statt auf Veranlassung des Kleinen
Studentenrates oder wenn ein Viertel des Grolen Studentenrates
oder ein Zehntel der immatrikulierten Studierenden es verlangt.

s§ 15. In schweizerisch-nationalen Fragen haben die Ausliinder
in allen Organen der Studentenschaft kein Stimmrecht: der Grofe
Studentenrat entscheidet, ob einer Frage dieser Charakter zukomme.

§ 16. Der Verband der an der Universitit bestehenden Korpora-
tionen wird vom Rektorat nach Anhdren der Wiinsche des Kleinen
Studentenrates und des Korporationsverbandes mit der dulberen Re-
prisentation bei Gffentlichen Angelegenheiten der Universitiit betraut.
Dafiir wird dem Verband durch den Rektor ein Anteil aus den
Semesterbeitriigen der Studierenden angewiesen, der 30"/, eines
Semesterbeitrages von 2 Fr. nicht iiberschreiten darf. Uber die
Verwendung ist am Schlusse jeden Semesters dem Rektor Rechen-
schaft abzulegen.

II. Der Grofle Studentenrat.

§ 17. Der Grobe Studentenrat besteht aus den Mitgliedern
aller Fakultiitsausschiisse.

§ 18. Dem Groben Studentenrat liegt die Wahrung der
Interessen der Gesamtstudentenschaft, sowie die Aufsicht iiber die
Titigkeit des Kleinen Studentenrates, der Verwaltungsausschiisse
und Kommissionen ob. Er vertritt die Studentenschaft gegeniiber
den Organen der Universitit. Insbesondere hat er die ihm von

3
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diesen iiberwiesenen Geschiifte, sowie die von Studierenden und
Auditoren eingereichten Petitionen zu beraten und dariber Beschlufs
zu fassen.

Der Grofie Studentenrat sorgt fiir die Schaffung und den Be-
trieb von Einrichtungen und Veranstaltungen zur F orderung des
Studiums und des studentischen Lebens

Er verfiigt unter Vorbehalt von § 16 iiber die V erwendung
der Semesterbeitriige der Studierenden nach Maligabe von § 39 der
Statuten fir die Studierenden.

§ 19. Der Grolie Studentenrat mufl, mindestens einmal im
Semester einberufen werden und iiberdies, wenn ein Viertel seiner
Mitglieder oder der Kleine Studentenrat es verlangen.

§ 20. Der Grofle Studentenrat wihlt aus seiner Mitte den
Prisidenten, der Schweizerbiirger sein muls, sein Bureau, den
Kleinen Studentenrat, den Priisidenten des Kleinen Studentenrates,
und aus der Gesamtheit der immatrikulierten Studierenden die Ver-
waltungsausschiisse und die Kommissionen, fiir welche der Kleine
Studentenrat Vorschlagsrecht besitzt; andere Vorschlige miissen vor
der Wahlsitzung dem Kleinen Studentenrat mitgeteilt werden. Die
Wahlen finden je am Ende des Semesters gemil der allgemeinen
Geschz’iftsordnuncr statt; die Wiederwahl ist statthaft.

§ 21. Der Grobe Studentenrat stellt die allgemeine Geschiifts-
Q1dnung und die Reglemente fiir die Verw altuno‘sausschusbe und
die Kommissionen auf Die Geschiiftsordnung und die Reglemente
bediirfen der Genehmigung des Senatsausscbusses.

III. Der Kleine Studentenrat.

§ 22. Der Kleine Studentenrat besteht aus finf Mitgliedern.
Der Prisident und mindestens drei weitere Mitglieder miissen
Schweizerbiirger sein.

§ 23. Der Kleine Studentenrat vermittelt den Verkehr mit den
Organen der Universitiit, fiihrt Rechnung und erstattet am Schlusse
jedes Semesters iiber Geschiifts- und Rechnungsfithrung Bericht an
den Grolen Studentenrat und an den Rektor.

Dem Kleinen Studentenrat liegt die Vertretung der Studenten-
schaft nach auffen und bei allen offentlichen Angelegenheiten der
Universitit ob.

D). SchluBbestimmungen.
§ 24, Streitigkeiten iiber die Auvslegung dieses Organisations-
statutes entscheidet der Senatsausschulf.

§ 25. Dieses Reglement tritt riickwirkend auf den 1. Februar
1921 in Kraft; es ersetzt das Reglement vom 28. April 1919.



Kanton Ziirich. 35

7. Abédnderung der Statuten fiir die Studierenden und Auditoren der
Universitdt Ziirich. (Vom 17. Miirz 1921.)
Der Regierungsrat,
auf Antrag der Erziehungsdirektion,
beschlielit:

I. Die Statuten fiir die Studierenden und Auditoren der Uni-
versitiit Zirich vom 25. Januar 1916 werden in den §§ 12 und 39
wie folgt abgedndert:

§ 12. Jeder Studierende hat bei Anlaly der Einzahlung des Kol-
legiengeldes (§ 17) einen Semesterbeitrag zu entrichten, und zwar
Schweizerbiirger (§ 7) im Betrage von Fr. 16, Auslinder im Be-
trage von Fr. 26. Hievon entfallen

1. an die Krankenkasse der Studierenden Er. 5;:
2. an die Kasse der Studentenschaft (§ 39): a) fiir allgemeine

Unkosten Fr. 2, b) fiir die “’ohlfahltsemllchtungen Fr. 2

3. an die studentische Unterstiitzungskasse Fr. 2
4. an die Staatskasse fiir die Blbhotheken und Sammlungen der

Rest.

Ziircherische Stipendiaten haben die Hilfte dieser Beitrige zu
entrichten.

§ 39. Die aus den Semesterbeitriigen (§ 12) gebildete Kasse
der Studentenschaft wird von der Universititskasse verwaltet. Die
Verwendung der Gelder erfolgt auf Grund eines vom Grolien Stu-
dentenrat je fiir ein Semester aufgestellten und vom Rektor geneh-
migten Voranschlages.

II. Mitteilung an die Direktionen des Erziehungswesens und der
Finanzen, an das Rektorat und die Kasse der Universitit und an
den Kleinen Studentenrat, sowie Publikation in Amtsblatt und
Gesetzessammlung. )

8. Statuten des Preisinstitutes fiir die Studierenden der Universitat
Ziirich. (Vom 6. September 1921.)

Zweck, Art und Umfang des Preisinstitutes.

§ 1. Zur Erhaltung und Belebung des wissenschaftlichen Eifers
der Studierenden der Universitit Ziirich, sowie zur Aufmunterung
des Talentes und Fleilbes besteht ein akademisches Preisinstitut.

§ 2. Jihrlich am 29. April, als am Stiftungstage der Universitiit.
werden durch den Rektor abwechselnd von je drei Fakultiten ge-
stellte Preisfragen bekannt gemacht. Auflerdem werden am schwarzen
Brett und in jedem Vorlesungsverzeichnis die simtlichen ausstehenden
Preisfragen ausgeschrieben, wobei bemerkt wird, dal5 das Reglement
des Preisinstitutes von der Universititskanzlei zu beziehen ist.

§ 3. Der Hauptpreis in jeder Fakultit betriigt 500 Fr., die
Nahepreise, die sowohl allein als auch neben dem Hauptlnels E‘Itt:llt
werden konnen, betragen 200 Fr.
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§ 4. Die Preisverteilung erfolgt zwei Jahre nach Ausschreibung
und Ankiindigung der Aufgaben.

Verpflichtungen der Bewerber.

§ D. Bewerbungsfiihig ist jeder Studierende, der wiibrend der
Dauer von zwei Semestern an der Ziircher Universitit immatriku-
liert war, vorausgesetzt, dal’ eines dieser zwei Semester in die Zeit
zwischen der Bekanntgabe der Aufgabe und dem Beginn des Seme-
sters fiillt, in dem die Preisverteilung stattfindet.

§ 6. Die Bewerbungsschriften miissen leserlich von einer der
Fakultiit unbekannten Hand oder mit der Maschine geschrieben sein.
Sie sind vom Verfasser durch einen Dritten gegen Empfangsschein
dem Sekretir der Universitit zuhanden des Rektors versiegelt abzu-
geben, und zwar spiitestens am 31. Dezember des auf die Ausschrei-
bung folgenden Jahres! Sie miissen als Aufschrift den Wortlaut der
Preisaufgabe und ein Motto tragen. Beizugeben ist ein mit demselben
Motto tberschriebener versiegelter Umschlag, der einen Zettel mit
dem vollstindigen Namen und Wohnort des Verfassers enthiilt.

§ 7. Die Originale der Bewerbungsschriften werden nach der
Preisverteilung den Verfassern zur Verfiigung gestellt.

§ 8. Jede Preisschrift, die den Hauptpreis erhalten hat, mul}
gedruckt werden. Der Rektor, die Mitglieder der betreffenden Fakul-
tiit, des Erziehungsrates, der Hochschulkommission und das Senats-
archiv erhalten je ein IKxemplar; sechs weitere Exemplare erhilt
der Rektor zu geeigneter Verteilung an die Bibliotheken.

Der Staat leistet an die Druckkosten einen Beitrag, der im
Maximum den Erstellungskosten von vier Druckbogen entspricht.
Zur Deckung der Kosten kann der Hochschulfonds herangezogen
werden.

§ 9. Durch Einreichung von Bewerbungssehriften erkliren die
Verfasser stillschweigend, daly sie die alleinigen und selbstindigen
Bearbeiter nach Stoff und Form sind. Sollte die Beschaftenheit ihrer
Arbeit mit ihren Kenntnissen und Fahigkeiten im Widerspruch stehen,
so bleibt eine nihere Untersuchung vorbehalten.

Beurteilung der Preisschriften.

§ 10. In der ersten Woche des Januars iibergibt der Rektor die
eingelaufenen Schriften, mit Zuriickbehaltung der Namenszettel, den
in Frage stehenden Fakultiten zur Begutachtung.

§ 11. Nach erfolgter Zirkulation der Preisschriften und der
schriftlichen Beurteilung des Referenten entscheidet die versammelte
Fakultiit tiber ihre Qualifikation, entwirft ein motiviertes Urteil und
iibersendet dieses dem Rektor zur Bekanntmachung.

Preisverteilung.
. § 12. Die Preisverteilung findet jihrlich am 29. April, als am
Stiftungstage der Universitdt, statt und wird vom Rektor eingeleitet.
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§ 13. Die Namenszettel der nicht gekrénten Bewerbungsschriften
werden unerdffnet den Bewerbern samt den Arbeiten zur Verfigung
gehalten.

§ 14. Vom Ergebnis der Preisverteilung gibt der Rektor der
Erziehungsdirektion Bericht. Soweit der fiir das Preisinstitut fest-
gesetzte Budgetkredit nicht in Anspruch genommen wird fur die
Verabreichung von Haupt- oder Nahepreisen und die Deckung der
Druckkosten, filllt der Betrag zugunsten der Zentralbibliothek in den
+Fonds der ehemaligen Kantonsbibliothek®.

§ 15. Durch gegenwiirtige Statuten werden diejenigen vom
29. Juni 1910 aufgehoben.

9. Erleichterungen fiir den Druck der Dissertationen. (Vertiigung
der Erziehungsdirektion vom 29. Juni 1921.)

I. Den nachfolgenden Anordnungen zur Erleichterung der Pro-
motionen, soweit es sich um den Druck der Dissertationen handelt,
wird im Sinne eines Provisoriums die Genehmigung erteilt:

A. Theologische Fakultiit.

Am Druckzwang wird festgehalten. Eine Erleichterung tritt
bereits nach § 15 der Promotionsordnung ein, wo bestimmt ist, dals
aus besonderen Griinden die Frist fiir Ablieferung der 150 gedruckten
Exemplare der Dissertation vom Dekan verldngert, dalb selbst Dispens
von der Verpflichtung zur Ablieferung ausgesprochen werden kann.

B. Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultit.

1. § 23 erhilt unter Anderung des bisherigen Schlubsatzes
nachfolgende Fassung:

§ 23. Sollte es sich ergeben, dal} ein Kandidat die Dissertation
nicht selbstindig verfalit oder die Klausurarbeiten mit unerlaubter
Hilfe angefertigt hat, so ist er durch Beschluf, der Fakultit vom
Examen auszuschlieben. FEine bereits erfolgte Ernennung zum
Doktor ist durch Fakultitsbeschluf3 als ungiiltig zu erkliren.

2. Der Absatz 1 des § 24 wird abgeiindert wie folgt:

Nach bestandener Priifung hat der Kandidat die Dissertation
in der Form, wie sie von der Fakultit genehmigt wurde, drucken
zu lassen. Innerhalb eines Jahres sind der Universitiitskanzlei 170
Pflichtexemplare abzuliefern. Wiinscht der Kandidat eine Ver-
lingerung der Frist, so hat er eine Kaution von Fr. 200 zu hinter-
legen. Wenn auch diese Frist ablduft, so verfillt die Kaution, und
die Erteilung des Doktortitels wird verweigert.

3. § 25 ist zu streichen. (Nachtriiglich: bleibt!)

4. Nach § 27 wird eingeschaltet:

Die Fakultit kann ausnahmsweise die Drucklegung blol eines
Teiles der Dissertation gestatten. Bei besonderen tinanziellen Ver-
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héltnissen des Kandidaten kann sie Dispens vom Druckzwang ge-
wiithren.

Die Fakultit kann die Drucklegung guter Arbeiten unbemittelter
Kandidaten durch Beitrige unterstiitzen. Die Grélie des Beitrages
wird in jedem einzelnen Falle bestimmt. Bei dieser Beitragsleistung
finden im besonderen allfillig verfallene Kautionen (§ 24) Ver-
wertung.

5. An die Spitze von § 28 wird folgende neue Bestimmung
gesetzt:

Die Ausfertigung des Doktordiploms erfolgt nur, wenn der
Kandidat die 170 Pflichtexemplare eingereicht hat oder wenn
ihm durch Fakultitsbeschlufs Dispens vom Druckzwang gewiihrt
worden ist.

6. In § 30, Absatz 2, werden die Worte ,der Dissertation
und” gestrichen. |

Demnach erhiilt der Absatz folgenden Wortlaut:

Uberdies hat der Kandidat die Kosten fiir den Druck des
Diploms zu bestreiten.

C. Medizinische Fakultit und zahnérztliches Institut.
Die Promotionsordnungen erhalten folgende Erginzung:

1. Bis auf weiteres ist gestattet, statt der vollstiindigen Disserta-
tion nur einen Auszug im Mindestumfang von vier Druckseiten
(Oktavformat) drucken zu lassen. Dieser Auszug ist zusammen mit
einem in Maschinenschrift geschriebenen Exemplar der vollstindigen
Dissertation in der bisherigen Weise dem Dekan einzureichen.

2. Nach Genehmigung der Dissertation durch die Fakultit sind
der Universititskanzlei drei weitere, in Maschinenschrift geschriebene
und geheftete Exemplare der vollstindigen Dissertation abzugeben.
Diese Exemplare miissen auch die Figuren und Tabellen der Original-
dissertation in geeigneter Reproduktion enthalten. Ferner sind der
Universititskanzlei 200 Exemplare des gedruckten Auszuges abzu-
liefern.

3. Die Originaldissertation verbleibt dem Institut, aus dem die
Arbeit hervorgegangen ist. Von den drei Kopien werden zwei der
Zentralbibliothek, eine der Landesbibliothek in Bern zugewiesen.

D. Veterindr-medizinische Fakultit.

§ 7 erhiilt am Schlul5 folgende Ergéinzung:

Auf besonderes Verlangen des Kandidaten kann der volle Druck
der Dissertation erlassen werden. In diesem Falle sind von der
vollstiindigen Arbeit vier in Karton broschierte Maschinenschrift-
Exemplare in Quartformat nebst eventuellen Figuren dem Dekan
der Fakultit abzugeben.

Ferner ist eine Zusammenfassung des Forschungsganges, sowie
der Resultate mit den Schlufifolgerungen samt Abbildungen und
dem offiziellen Titel- und Umschlagblatt unter Nennung des Re-
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ferenten gedruckt in 200 Exemplaren der Kanpzlei der Universitit
abzuliefern. Fiir das dabei zu beobachtende weitere Vorgehen sind
die Vorschriften von § 7 der Promotionsordnung maligebend.

E. Philosophische Fakultit L

1. Der Publikationszwang fiir Dissertationen wird grundsiitz-
lich aufrecht erhalten.

2. Bei der Wahl des Themas und bei der Durchfithrung der
Arbeit ist vom Referenten auf eine mdiglichst kurze und prizise
Fassung zu dringen.

3. Die Zahl der einzureichenden Pflichtexemplare wird auf
150 reduziert.

4. Die gedruckte Dissertation soll in der Regel mindestens
48 Oktavseiten umfassen.

5. Ist eine Dissertation griolieren Umfanges eingereicht und
angenommen worden, so kann ausnahmsweise von der Fakultit der
Druck eines in sich abgeschlossenen Teiles gestattet werden. Auch
fiir solche Teildrucke gelten die vorstehenden Artikel 3 und 4.
Zudem soll der Teildruck eine gedruckte Angabe iiber den Inhalt
und Aufbewahrungsort oder eventuell iiber den an anderer Stelle
erfolgenden Druck der vollstindigen Arbeit enthalten. Das bereinigte
Original der vollstindigen Arbeit ist, sofern diese nicht an anderer
Stelle in vollem Umfarg gedruckt werden kann, mit dem Teildruck
in leicht leserlicher Handschrift oder Maschinenschrift an die Kanzlei
der Universitit abzuliefern. Die Arbeit wird, nachdem sie vom
Referenten eingesehen und richtig befunden worden ist, den Manu-
skripten der Ziircher Zentralbibliothek zugewiesen.

F. Philosophische Fakultit IL

1. Der in § 2, Absatz 3, der Promotionsordnung genannten
Abhandlung (Dissertation) kann der Bewerber einen geeigneten, alle
neuen und wesentlichen Resultate wiedergebenden Auszug oder Teil
der Originaldissertation beigeben, mit dem Gesuche an die Fakultit,
nur zur. Veriffentlichung dieser gekiirzten Dissertation verpflichtet
zu werden.

2. Die Fakultit ist berechtigt, die Druckpflicht auf diese ge-
kiirzte Dissertation zu beschriinken und gleichzeitig vom Kandidaten
vier maschinengeschriebene Kopien der Originalabhandlung zu ver-
langen.

3. Die Kopien der Originalarbeit sind in schwarzer Maschinen-
schrift abzuliefern. Jeder dieser Kopien sind allfillige Tafeln, Fi-
guren und Kartenbeilagen der Originalarbeit (photographisch oder
durch Lichtpausverfahren reproduziert) beizufiigen.

Falls die Gesamtabhandlung innerhalb der zur Ablieferung vor-
geschriebenen Frist in einer Zeitschrift erschienen ist, kionnen statt
der vier Kopien vier komplette Separatabziige aus der Zeitschrift
eingereicht werden.
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4. Auf der gedruckten abgekiirzten Dissertation soll auler der
Angabe des Referenten sich ein Vermerk finden iiber das Verhilt-
nis des vorliegenden Druckes zur eingereichten Originaldissertation,
sowie Hinweise auf die Orte, wo diese Originalabhandlung (respektive
ihre Kopien oder gedruckte Separatabziige) deponiert sind (Institut
oder Bibliothek), ferner auf den Umstand, daly die Kopien (respektive
Separatabziige) von den Depotstellen erhéltlich sind.

5. Die gekiirzte Fassung der Dissertation, wie sie als druck-
pflichtig ezkldlt wurde, ist in der vorgeschriebenen Zahl von Pflicht-
exemplaren, entslnechend dem § ‘2b der Promotlonsmdnung, der
Kanzlei der Universitit abzugeben innerhalb der in § 27 bestimmten
Frist.

6. Die Promotion der Kandidaten, denen die Bewilligung zur
Ablieferung gekiirzter Dissertationen erteilt wurde, wird erst rechts-
kriftig, wenn auler den Pflichtexemplaren der gedruckten Disserta-
tion auch die nichtgedruckte Originalabhandlung, sowie die vier
unter 3 genannten Kopien der Kanzlei der Universitit zuhanden
des Dekanates abgegeben wurden.

Diese Bestimmungen treten sofort in Kraft. Sie werden im
Auszug fakultitsweise den Promotionsordnungen beigegeben.

10. Reglement iiber die Diplompriifung fiir das hohere Lehramt in
den philologisch-historischen Fachern an der Universitdt Ziirich.
(Vom 1. Juli 1921.)

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Befiihigung fiir das hdohere Lehramt in den philolo-
gisch-historischen Fiéchern an den Ziircher Kantonsschulen und #hn-
hchen Anstalten wird durch eine Priifung (Diplompriifung) nach-
gewiesen, deren Aufgabe esist, die fiir den Schuldienst erforderliche
Wls:.enschafthche und didaktische Vorbildung der Kandidaten fest-
zustellen.

§ 2. Die einzelnen Ficher gruppieren sich nach folgenden drei
Hauptrichtungen:

1. Klassische Philologie (Griechisch und Lateinisch mit alter Ge-
schichte) :

2. Geschichte (mit historischer Geographie):

3. Germanische und romanische Sprachen.

Auf Gesuch an die Prifungskommission wird gestattet, einzelne
Hauptficher aus den drei Hauptrichtungen miteinander, ebenso eine
Hauptrichtung oder ein einzelnes Hauptfach mit einem oder meh-
reren Nebenfichern zu kombinieren: siehe dariiber §§ 33 —37.

§ 3. Die Diplompriifung kaon auf Wunsch des Kandidaten in
eine Vor- und eine Schlubpriifung geteilt werden.

§ 4. Die Kandidaten, die die Schlubpriifung bestanden haben.
erhalten ein Diplom, das unter Angabe der Haupt- und Nebenficher,



Kanton Ziirich. 41

in denen die Priifung bestanden worden ist, wie auch deren Unter-
abteilungen (Teilficher) und der darin erreichten Leistungsnoten,
die in § 1 bezeichnete Befihigung fiir die angegebenen Fiicher
ausspricht.

II. Die Priifungskommission.

§ 5. Die Priiffungskommission besteht aus fiint Mitgliedern, die
unter Be:u(:k<‘~1chtlofl1nOr der zu vertretenden Hauptrichtungen (§ 2)
vom Elmehungsmte je auf die Dauer von drei Jahren mit Wieder-

wiihlbarkeit ernannt werden.

Der Erziehungsrat bestimmt den Prisidenten der Kommission.

§ 6. Die Priifungskommission ist erméchtigt, durch Zuziehung
von Fachmiinnern, insbesondere auch der Leiter der didaktischen
Kurse, sich zu erginzen.

III. Yorbedingung und Anmeldung zur Priifung.

§ 7. Fur die Zulassung zur Vorpriifung sind mindestens vier.
fir diejenige zur Schlubprifung mindestens acht Semester Fachstu-
dien an einer Universitit erforderlich. Ausnahmen konnen von der
Priifungskommission in besondern Fillen bewilligt werden.

Alle Kandidaten haben sich ferner dariiber auszuweisen, dab
sie sich wiithrend wenigstens eines Semesters an einem didaktischen
Kurse in einem ihrer Ficher an der Universitit Ziirich aktiv be-
teiligt und dal> sie eine Vorlesung iiber allgemeine Pidagogik oder
tiber beide Teile der Psychologie gehort haben. Von den Kandidaten
der klassischen Philologie wird aullerdem noch der Besuch von Vor-
lesungen iiber Geschichte der antiken Kunst und der antiken Philo-
sophie und von archiologischen Ubungen gefordert.

§ 8. Fir die gesamte Priifung und das Diplom sind Fr. 120
bei der Kasse der Universitit zu entrichten. Die Gebihr fir die
Vorpriifung betrigt Fr. 30, die an der Gesamtsumme in Abrechnung
gebracht werden.

Bei der Anmeldung fir die Priiffung in einem \ebeniache ist
eine besondere Gebiihr von Fr. 30 an dxe Universititskasse zu ent-
richten: bei Kombination eines Haupt- und eines Nebentaches
fillt jedoch diese besondere Gebiihr weg.

§ 9. Die Anmeldung erfolgt schriftlich an den Priisidenten der
Priifungskommission: der Kandidat hat bei der Anmeldung zu er-
kliren, in welchen Fichern er gepriift zu werden winscht.

§ 10. Der Anmeldung sind auller den Zeugnissen, die zum
Nachweise der in §§ 7, 8 und 24 geforderten Vorbedingungen not-
wendig sind, die Ausweise iiber den Bildungsgang und ein Lebens-
abrilb (curriculum vite) beizufiigen, in welchem der Kandidat wiber
Gang und Ausdehnung seiner Studien Rechenschaft zu geben hat.
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1Y. Die Priifung.

§ 11. Die Vorpriifung ist ausschliefflich miindlich, die Schlul-
priifung teils schriftlich, teils mindlich.

§ 12. Die schriftliche Priifung umfalst zwei Hausarbeiten, sowie
einige kiirzere Klausurarbeiten.

§ 13. Mit Eingabe der Arbeiten an das Présidium der Kommis-
sion erklirt der Examinand zugleich, dall er der selbstiindige Ver-
fasser nach Stoff und Form ist. Sollten dariiber Zweifel entstehen,
so bleibt der Kommission eine nihere Untersuchung vorbehalten.
Ergibt sich, dali der Kandidat nicht der selbstindige Verfasser ist,
so ist er zuriickzuweisen und kann erst pach Verflull von zwei Jahren
um Erlaubnis zu nochmaliger Zulassung einkommen. Uber die Zu-
lassung entscheidet der Erziehungsrat nach Anhérung der Priifungs-
kommission.

§ 14. Von der Beschaffenheit der Hausarbeiten hiingt die Zulas-
sung zu den Klausurarbeiten und zu der miindlichen Schlufipriifung ab.

§ 15. Die Kandidaten, deren Hausarbeiten nicht als geniigend
erkannt worden sind, kinnen sich erst nach einem Semester wieder
zur Prifung melden.

§ 16. Zur miindlichen Prifung gehiren zwei Probelektionen in
zwei Hauptfichern (eventuell im Haupt- und im Nebenfach) oder
in zwel verschiedenen Gebieten des Hauptfaches (so in Geschichte)
und auf zwei verschiedenen Altersstufen. Der Priisident der Koin-
mission trifft dafiir in Verbindung mit den Rektoraten der Mittel-
schulen und den Kursleitern die geeigneten Anordnungen. Im An-
schlufl an die Probelektionen wird (unter Beachtung von § 18) die
Diplomnote dafiir festgestellt.

§ 17. Die Priifungskommission kann Kandidaten, die an der
philosophischen Fakultit I der Ziircher Universitit den Doktorgrad
erworben haben, die Priifung teilweise erlassen, ebenso Kandidaten,
die sich in einem der Seminarien durch hervorragende Leistungen
ausgezeichnet haben.

§ 18. Die beigezogenen Fachmiinner haben bei Feststellung der
Diplomnoten, die Kursleiter bei Feststellung der Note fiir die Probe-
lektion Antrags- und Stimmrecht.

§ 19. Die Priifungsergebnisse werden (unter Beachtung von
§ 18) durch die Noten von 1—6 festgestellt, von denen 1 die ge-
ringsten, 6 die besten Leistungen bezeichnet. Wer in einem Teilfach
oder in den Probelektionen nicht wenigstens die Note 3!/, erworben
hat, erhilt kein Diplom; dagegen wird ihm auf seinen Wunsech iiber
die Teilfiicher, in denen er mindestens die Note 4 erhalten hat, ein
Zeugnis ausgestellt. Bei der Feststellung der Noten sind die Resul-
tate der Vorprifung in Rechnung zu bringen. Nach den Spezial-
zensuren wird die Gesamtzensur des Diploms bestimmt; ein Diplom
mit der Gesamtnote 3!/ wird nicht erteilt.
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§ 20. Die Kandidaten, die kein Diplom erhalten haben, kénnen
sich erst nach einem Jahr wieder zur Priifung melden.

Doch wird ihnen alsdann in den Teilfichern, in denen sie wenig-
stens die Note 5 erlangt haben, die Priifung erlassen.

Y. Besondere Bestimmungen fiir die drei Hauptrichtungen.

A.Klassische Philologie (Griechisch und Lateinisch mit
alter Geschichte).
1. Vorprifung.
§ 21. Die Priifung umfalit: Alte Geschichte (mit Beriicksich-
tigung der Verfassungs- und Kunstgeschichte), eventuell unter Vor-

legung eines ()uellentextes.
(Dauer: 3/, Stunden.)

2. Schlulprifung.
(Die in der Vorpriifung erledigten Forderungen fallen weg.)

§ 22. In der schriftlichen Prifung hat der Kandidat zu
liefern:
Erstens zwei Hausarbeiten:

a) Die ersfe besteht in einer Untersuchung aus dem Gesamtgebiet
der Altertumswissenschaft, die auf selbstiéindiger Quellenforschung
beraht und die wissenschaftliche einschligige Literatur heran-
zieht;

b) die zweite, deren Thema dem Kandidaten gestellt wird, be-
steht in der allseitigen Erklirung eines sprachlich oder inhalt-
lich schwierigen griechischen oder lateinischen Textes oder in
der kritischen Darstellung eines sprach- oder literaturgeschicht-
lichen Gegenstandes; ist die erste Hausarbeit vorwiegend
literaturgeschichtlich oder sachlich gerichtet, hat in der zweiten
die sprachliche Seite im Vordergrund zu stehen, und umge-
kehrt. Diese Arbeit, zum mindesten aber ein vom Priifenden
zu bezeichnender lingerer und geeigneter Abschnitt, ist in
lateinischer Sprache abzufassen.

Zweitens folgende Klausurarbeiten:

a) Verdeutschung und Erklirung eines griechischen und eines
lateinischen Textes: der Kandidat erhilt nach Entscheid des
Prifenden aulber dem Text weitere Hilfsmittel:

(Dauer: je 4 Stunden)

b) eine Ubersetzung ins Lateinische und eine Ubersetzung ins

Griechische nach deutschem Diktat oder deutscher Vorlage.
(Dauer: je 1 Stunde.)

§ 23. Die miindliche Priiffung umfalt:

a) Ubersetzen aus griechischen und lateinischen Autoren mit Be-
fragung iiber praktische Grammatik, Sprach- und Literatur-
geschichte ;

(Dauer: 13/, Stunden.)
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b) alte Geschichte (mit Beriicksichtigung der Verfassungs- und
Kunstgeschichte ;
(Dauet 3/, Stunden.)
¢) zwei Probelektionen nach 3 16.

B. Geschichte (mit historischer Geographie).

§ 24. In dem der Anmeldung beizufiigenden Lebensabrilb hat
der Kandidat eine der alten und eine der neuern Sprachen zu be-
zeichnen, deren er wenigstens bis zum sichern Verstindnis der Ge-
schichtsquellen méchtig ist.

1. Vorprifung.

§ 25. Die Priitung umfalit:

a) Alte Geschichte (mit Kunstgeschichte) und alte Geographie:
(Dauer: 3/, Stunden.)
b) Ubersetzen eines Stiickes aus einem antiken und aus einem

modernen Quellenschriftsteller oder Geschichtschreiber.
(Dauer: je 1/, Stunde.)

2. Schlubpriafung.
(Dm in der Vorpriifung erledigten Forderungen fallen weg.)

§ 26. Der Kandidat hat zu liefern:

1. Zwei Hausarbeiten:

a) Die erste besteht in einer Untersuchung und Darstellung aus
dem Gesamtgebiete der Geschichte, die auf selbstindiger
Quellenforschung beruht und die einschligige wissenschaftliche
Literatur heranzieht;

b) die zweite, deren Thema dem Kandidaten gestellt wird, be-
steht in der Darstellung eines grifern Abschnittes der Welt-
geschichte; sie soll, unter Benutzung der mafgebenden Hilfs-
mittel, auf die Bedurtmsse der hohern Mittelschule berechnet
sein;

2. folgende Klausurarbeiten:

a) Verdeutschung und geschichtliche Erliuternng eines Stiickes
aus einem antiken,

b) Verdeutschung und geschichtliche Erliuterung eines Stiickes
aus einem modernen Quellenschriftsteller oder Geschicht-
schreiber,
beides in den vom Kandidaten bezeichneten Sprachen.

Der Examinand erhilt in der Klausur den Text und even-
tuell weitere Hilfsmittel.

¢) Eine auf die Schule berechnete Darstellung eines griofern
weltgeschichtlichen Zusammenhanges, mit Beriicksichtigung der
maligebenden geographischen Bedingungen.

Der Kandidat erhdlt eventuell eine gute Terrainkarte des
betreffenden Landes.
(Dauer: je 4 Stunden.)
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§ 27. Die miindliche Priafung umfalit:

a) Die ganze Weltgeschichte, mit besonderer Beriicksichtigung
der Teile, innerhalb deren die Themata der Hausarbeiten liegen.
Der Kandidat hat dabei zu bekunden, dall er auch mit den
Haupterscheinungen der Kunst- und Verfassungsgeschichte, so-
wie den wichtigsten wirtschaftsgeschichtlichen Problemen be-
kannt ist. Auferdem wird die Kenntnis der bedeutendsten
Quellen und Darstellungen, sowie der malgebenden geo-
graphischen Verhiiltnisse verlangt.

(Dauer: 2 Stunden.)

b) Verdeutschung eines Stiickes
1. aus einem antiken,
2. aus einem modernen (eschichtschreiber oder Quellen- |
schriftsteller.
(Dauer: je 1/4 Stunde.)

¢) Zwei Probelektionen nach § 16.

C. Germanische und romanische Sprachen.
§ 28. Die Priiffung erstreckt sich auf: Deutsch, Englisch,

Franzosisch, Italienisch, Spanisch.

§ 29. Die Prifung kann in zwei oder mehr der in § 28 ge-

nannten Sprachen bestanden werden: méglich ist auch Kombination
einer dieser Sprachen mit Griechisch, Latein oder Geschichte als
zweitem Hauptfach; der Kandidat kann sich auch zu einer Prifung
nur in einem Hauptfach melden, in welchem Falle er an Stelle
des zweiten Hauptfaches ein Nebenfach zu wiihlen verpflichtet ist:
siehe §8§ 33—37.

1. Vorpriifung.
§ 30. Die Prifung umfalit:
a) Im Deutschen:
1. Phonetik. Ubersetzen eines gotischen, alt- oder mittelhoch-
deutschen Textes.
Kenntnis der alt- und mittelhochdeutschen Literatur-
geschichte.
(Dauer: 3/, Stunde.)
2. Ubersetzen aus einem leichtern lateinischen Schriftsteller.
(Dauer: 1/4 Stunde.)
b) Im Englischen:
Deskriptive Phonetik.
Geschichte der neuern englischen Literatur.
Ubersetzen eines leichtern angelsiichsischen und eines mittel-
englischen Textes.
_ (Dauer: 3/, Stunden.)
4. Ubersetzen aus einem leichtern lateinischen Schriftsteller.
(Dauer: 1/, Stunde.)

w2 10 1=
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¢) Im Franzosischen:

1. Deskriptive und historische Phonetik. Geschichte der neuern
franzgsischen Literatur. Ubersetzen eines leichtern alt-
franzdsischen (altprovenzalischen) Textes.

_ (Dauer: 3/, Stunden.)
2. Ubersetzen aus einem leichtern lateinischen Schriftsteller.
(Dauer: 1/, Stunde.)
d) Im Italienischen:

1. Deskriptive und historische Phonetik. Geschichte der neuern
italienischen Literatur. Ubersetzen eines leichtern altitalieni-
schen Textes.

_ (Dauer: 3/, Stunden.)
2. Ubersetzen aus einem leichtern lateinischen Schriftsteller.
(Dauer: /4 Stunde.)
e) Im Spanischen: entsprechend d.

2. Schlufpriifung.

(Die in der Vorpriifung erledigten Forderungen fallen weg.)

§ 31. Die Hausarbeiten bestehen fiir jedes Hauptfach in
einer literar- oder sprachgeschichtlichen, auf Grund selbstindiger
Quellenstudien verfafsten Arbeit.

Ist die Hausarbeit in dem einen Fache eine literaturgeschicht-
liche, so muly sie im andern Fache eine sprachgeschichtliche sein.

Im Englischen, Franzosischen, Italienischen und Spanischen ist
die Arbeit in der betreffenden Sprache abzufassen.

Die Klausurarbeiten betreffen:
a) Im Deutschen:

Bearbeitung eines sprach- und literaturgeschichtlichen The-
mas; gehort die Hausarbeit dem sprachgeschichtlichen Gebiet
an, so ist die Klausurarbeit dem literargeschichtlichen zu ent-
entnehmen und umgekehrt.

(Dauer: 4 Stunden.)

b) Im Englischen:
1. Behandlung einer literar- oder sprachgeschichtlichen Frage.
(Dauer: 4 Stunden.)
2. Ubersetzung ins Englische nach diktiertem oder gedrucktem
deutschen Text.
(Dauer: 1 Stunde.)

¢) Im Franzosischen:
1. Ubersetzen und philologische Erklirung eines éltern Textes.
(Dauer: 4 Stunden.)
. Ubersetzung ins Franzgsische nach dlkmertem oder gedruck-
tem deutschen Text.
(Dauer: 1 Stunde.)

d) Im Italienischen: entsprechend e.
e) Im Spanischen: entsprechend ec.
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§ 32. Die miindliche Priitung umfalst:
a) Im Deutschen:
1. Phonetik. Ubersetzen eines gotischen, alt- oder mittelhoch-
deutschen Textes.
2. Kenntnis der Entwicklung der deutchen Sprache und Lite-
ratur.
3. Ubersetzen aus einem leichtern lateinischen Schriftsteller,
(Dauer: 11/4 Stunden.)
4. Zwei Probelektionen nach § 16.
b) Im Englischen:
1. Kenntnis der Entwicklung der englischen Literatur.
2. Kenntnis der neuenglischen, sowie der Elemente der alt-
und mittelenglischen Grammatik.
3. Leichte und korrekte Handhabung der lebenden englischen
Sprache.

4. Ubersetzen aus einem leichtern lateinischen Schriftsteller.
(Dauer: 11/, Stunden)
D. Probelektionen wie a 4.
¢) Im Franzisischen
1. Kenntnis der Entwick]uug der franzosischen Literatur.
2. Kenntnis der neufranzisischen Grammatik und der Geschichte

der franzosischen Schriftsprache.
Leichte und korrekte Handhabung des Neufranzosischen.
Ubersetzen aus einem leichtern lateinischen Schriftsteller,
(Dauer: 11/ Stunden.)
5. Probelektionen nach § 16.
d) Im Italienischen : entsprechend e,
e) Im Spanischen: entsprechend c.

Ll

VI. Bestimmungen fiir die besondern Priifungen.

§ 33. Fir die Kandidaten, die auller in einer Hauptrichtung
noch in einem oder mehreren Fiichern der andern beiden Haupt-
richtungen oder in nicht als regelmilige Priifungsfiicher vorgesehenen
Féchern (z. B. Kunstgeschichte) gepriift zu werden wiinschen, wird
die Prifungskommission in jedem einzelnen Falle im Anschlufi an
die in §§ 11—32 enthaltenen Bestimmungen den Modus der beson-
dern Priifung festsetzen.

§ 34. Bei Kombination von Hauptfichern aus verschiedenen
Hauptrichtungen (§ 2, Alinea 2, und § 29) gelten unveriindert die
Forderungen von §§ 21—32; doch soll

1. aus jedem Hauptfach nur eine Hausarbeit geliefert werden,
bei Sprachen in der einen eine sprach-, in der andern eine
literargeschichtliche ; bei Kombination mit Geschichte sind die
in § 26, 1a, bezeichnete Hausarbeit, die in § 26, 2¢, be-
zeichnete Klausurarbeit und nach freier Wahl des Kandidaten
eine der in § 26, 2 a, bezeichneten Klausurarbeiten zu liefern.
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Wird Latein als Hauptfach kombiniert, so wird in der miind-
lichen Priifung auch die Ubersetzung eines Stiickes aus einem
leichtern grlechlschen Schriftsteller gefordert (Dauer !/, Stunde).
2. Die Gesamtdauer der miindlichen Priifung betriigt 2!/, Stunden.

NB. Allenfalls kommt auch Kombination eines Hauptfaches mit Geographie
(in vollem Umfange) in Frage: iiber die Anforderungen in Geographie unter-
richtet das Reglement betreffend die Diplompriifung an der philosophischen
Fakultdt IL

§ 35. Bei Kombination eines Hauptfaches und eines Neben-
faches (§ 2, Alinea 2, und § 29) gelten folgende besondere Be-
stimmungen :

1. Aus dem Haupttach sind eine sprach- und eine literargeschicht-
liche Hausarbeit (nach § 31) zu liefern;

2. die Prifung im Hauptfach betrigt 11/, Stunden;

3. ausgeschlossen ist die Kombination von Latein (Griechisch)
‘als Hauptfach mit Griechisch (Latein) als einzigem Nebenfach.

§ 36. Den Kandidaten, die sich der Priifung in mehreren
Hauptfichern (§§ 2 und 29) unterziehen, wird die Moglichkeit ge-
boten, den Kandidaten, die sich auf ein Hauptfach beschriinken
(8% 2 und 29), die Verpflichtung auferlegt, sich neben dem Diplom
fur die Hauptficher noch einen Befidhigungsausweis fiir ein oder
mehrere Nebenfiicher (Sprachen, Geschichte, Geographie) zu erwer-
ben. Ein solcher Ausweis berechtigt zum Unterricht auf der Unter-
stufe des betreffenden Faches an den Ziircher Kantonsschulen und
ihnlichen Anstalten.

Die Priifung in einem Nebenfach ist in unmltteibalem Anschlub
an die Hauptprifung (obligatorisch bei Kombination eines Haupt-
und eines Nebenfaches) oder spiitestens zu Beginn des dritten Se-
mesters nach derselben abzulegen. Die Priifungsergebnisse werden
nach § 19 festgestellt.

§ 37. Die Priifungen in den Nebenfichern (nach § 36) umfassen:

a) Im Deutschen :

1. Schriftlich: Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).

2. Miindlich: Mittelhochdeutsch. Neuhochdeutsche Grammatik
auf geschichticher Grundlage. Haupterscheinungen der deut-
schen Literatur.

b) Im Franzosischen (beziehungsweise Italienischen, FEnglischen,

Spanischen):

1. Schriftlich: Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).

2. Miindlich: Lesen und Ubersetzen von Texten aus der le-
benden Schriftsprache mit Befragung tiber Grammatik (anf
ceschichtlicher Grundlage) und Literatur (Haupterscheinun-
cgen). Deskriptive Phonetik. Korrektes Sprechen.

¢) In Latein (beziehungsweise Griechisch):

1. Schriftlich: [bensetzunOr und Erklirung eines prosaischen

oder poetischen Textes.
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2. Miindlich: Ubersetzen aus Schulschriftstellern mit Befragung
iiber Grammatik (auf geschichtlicher Grundlage) und Lite-
ratur (Haupterscheinungen).

d) In Geschichte:

1. Sechriftlich: Ubersetzung eines Stiickes aus einem Quellen-
schriftsteller mit geschichtlichen Erlduterungen: der Kandi-
dat hat die Sprache zu bezeichnen, aus der er die Uber-
setzung zu liefern wiinscht.

2. Miindlich: Allgemeine Geschichte und Kulturgeschichte bis
auf die Gegenwart.

e) In Geographie (Priifender: der Vertreter der Geographie an

der philosophischen Fakultit II):

1. Schriftlich: Bearbeitung eines Themas aus der Linder- oder
Vilkerkunde.

2. Miindlich: Allgemeine Geographie, Linder- und Vélkerkunde.

(Dauer der schriftlichen Priifungen je 4 Stunden, der miind-
lichen je 1 Stunde.)

§ 38. Durch gegenwiirtigces Reglement, das auf 1. Oktober 1921
in Kraft tritt, wird das Reglement vom 23. Dezember 1918 auf-
gehoben.

1. Abdnderung der Promotionsordnung der philosophischen Fakultét |l
der Universitdt Ziirich vom 16. Februar 1915. (Vom 18. Januar 1921.)

II. In § 11 tritt folgende Anderung ein:

Hauptfach: Chemie (inklusive Stereochemie).

Obligatorische Nebenfiicher: Physik, Mineralogie, physikalische
Chemie, Differential- und Integralrechnung.

4. Lehrerschaft aller Stufen.

12. Programm der Kurse zur Heranbildung von Arbeitslehrerinnen an
Volks- und Fortbildungsschulen des Kantons Ziirich. (Vom 1. Miirz
1921.)

I. Organisation.

a) Aufnahmebedingungen.

Die schriftliche Anmeldung mit genauer Angabe des Bil-
dungsganges hat an die Erziehungsdirektion zu erfolgen.
Der Anmeldung sind beizulegen :
1. Ein Altersausweis: erforderlich ist das =zuriickgelegte
18. Altersjahr.

2. Ein Ausweis iiber dreijihrigen Sekundarschulbesuch oder
iiber eine analoge Vorbildung, wie sie in einer ziircherischen
Sekundarschule mit drei Jahreskursen erreicht werden kann.

. Ein Ausweis iiber eine gute Vorbildung in den weiblichen
Handarbeiten, wie sie an einer Frauenarbeits- oder Fach-
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schule, in einer Berufslehre oder in Kursen erworben wer-

den kann.

4. Ein amtsiirztlicher Gesundheitsausweis.

Die Bewerberinnen haben eine Aufnahmepriifung zu be-
stehen, die sich auf folgende Fiicher erstreckt: Nihen, Stricken,
Flicken, deutsche Sprache (Aufsatz, Lesen und Erzihlen),
Rechnen, Formenlehre, Zeichnen und Naturkunde.

Dauer der Ausbildungszeit: Zwei Jahre.
Programm.

Der Unterricht zerfillt:
. In allgemein bildende Ficher,

in den beruflichen Fachunterricht,

in den besonderen hauswirtschaftlichen Unterricht.
Die allgemein bildenden Fiicher sind: Deutsche Sprache.
Staatskunde, Wirtschaftslehre, Gesundheitslehre, Naturkunde,
Formenlehre, Rechnen, Freihandzeichnen, Turnen.

Der berufliche Fachunterricht umfalit: Stricken, Nihen.
Flicken, Anfertigung von Gebrauchs-, Wiische- und Bekleidungs-
gegenstiinden, Schnittmusterzeichnen, Sticken und andere Ver-
zierungstechniken, Pidagogik, Methodik, Probelektionen.

Die Lehrgegenstinde des hauswirtschaftlichen Unterrichtes
sind: Hauswirtschaftslehre und Hausarbeiten, Waschen und
Glitten, Ernihrungslehre, Nahrungsmittellehre, Kochen.

Die hauswirtschaitliche Ausbildung erlangen die Kandidatin-
nen als interne Schiilerinnen der Haushaltungsschule der Sek-
tion Ziirich des Schweizerischen Gemeinniitzigen Frauenvereins.
Der tbrige Unterricht wird in der Schweizerischen Frauen-
fachschule fiir das Bekleidungsgewerbe erteilt.

Im II Schuljabr ist ein iunfzehnwochlga Spezialkurs im
Kleidermachen einbezogen.

Die Zahl der Wochenthchen Dnterrlchtss’tunden betriigt 36.
Die Ferien richten sich nach denen der Haushaltungsschule
und der Schweizerischen Frauenfachschule fiir das Bekleidungs-
gewerbe und betragen im Schuljahr zirka neun Wochen.

Unterrichtskosten.

Fir Kantonsbiirgerinnen ist der Unterricht unentgeltlich.
Im Falle des Bediirfnisses kionnen auf ein eingereichtes Gesuch
hin durch den Erziehungsrat Stipendien verabfolgt werden.
Nichtkantonsbiirgerinnen haben ein Schulgeld von Fr. 300 im
Jahr zu bezahlen. An die Kosten des Unterhaltes in der Haus- -
haltungsschule haben die Kursteilnehmerinnen Fr.100 im Monat
zu bezahlen.

Patentierung.

Auf Grund der Schlubpriifung und der Jahresnoten in den
einzelnen Fichern entscheidet der Erziehungsrat iiber die Pa-
tentierung der Kursteilnehmerinnen. Die Priifung in den ein-
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zelnen Fichern erfolgt jeweilen beim Abschluls derselben, in
Gesundheitslehre, Naturkunde, Piidagogik und allgemeiner
Methodik am Schlufs des I. Quartals des 2. Schuljahres.
f) Leitung und Aufsicht.
Die Oberleltuncr des Arbeitslehrerinnenseminars ist Sache
der kantonalen Arbeltschuhnspektonn Die Aufsicht wird durch
eine vom KErziehupgsrat bestellte Kommission ausgeiibt.

II. Lehrplan.
A. Allgemein bildende Fdicher.

Deutsche Sprache. (2 Wochenstunden wihrend der ganzen
Kursdauer.)

Miindliche Ubungen: Lesen und Erkliren ausgewiihlter
Stiicke in Prosa und Poesie, Dramen mit verteilten Rollen.
Freier Vortrag mit Diskussion.

Schriftliche Ubungen : Freie Aufsiitze, Stundenaufsitze, Briefe
aus dem Berufsleben und dem Verkehr mit den Behorden.

Staatskunde. (2 Wochenstunden wihrend des III. Quartals im
2. Schuljahr.)

Kurzer Abril der schweizerischen Verfassungsgeschichte.
Entstehung des Staates, Staatsformen. Familie, Gemeinde, Kan-
ton, Bund. Das Wichtigste aus der Bundesverfassung. Rechte
und Pflichten des Biirgers im staatlichen Gemeinschaftsleben.
Die Stellung der Frau im modernen Staat. Die wichtigsten
Bestimmungen aus dem schweizerischen Zivilgesetz im Per-
sonen-, Familien- und Erbrecht.

Wirtschaftslehre. (2 Wochenstunden wiihrend des IV. Quartals
im 2. Schuljahr.)

Einige Grundbegriffe der volkswirtschaftlichen Terminologie.
Kurzer Abrill der Wirtschaftsgeschichte. Ausgewiihlte Kapitel
aus der praktischen Volkswirtschaft. Besprechung der wich-
tigsten Fragen aus dem Arbeitsgebiet der Landwirtschaft, des
Gewerbes, der Industrie, des Handels etc. mit besonderer Be-
riicksichtigung der schweizerischen Verhéltnisse. Einfithrung
in die sozialen Probleme der Gegenwart. Stellung und Bedeu-
tung der Frau im modernen Wirtschaftsleben.

Gesundheitslehre. (2 Wochenstunden wihrend 10 Monaten
mit Beginn nach dem 5. Monat des 1. Schuljahres.)

Bau und Titigkeit der menschlichen Organe; Gesunderhal-
tung ; erste Hilfe bei Ungliicksfillen.

Hygiene des Welbhchen Kirpers (erteilt durch eine Arztin).

Besichtigung der Sammlungen fiir Hygiene der beiden Hoch-
schulen in Ziirich.

Naturkunde. Chemie. (3 Wochenstunden wiihrend 5 Monaten.)

Die Luft. Die Oxyde. Das Wasser. Der Wasserstoff. Der
Kohlenstoff. Kohlenoxyd und -monoxyd. Das Leuchtgas. Die
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Flamme. Die Ziindholzchen. S#uren. Laugen. Salze. Glas,
Porzellan, Tonwaren, Seifen.
Besuch einiger industrieller Etablissements.
Physik. (2 Wochenstunden wihrend 3 Monaten.)

Elektrische Grunderscheinungen. Galvanische Elemente.
Magnetische Wirkungen des elektrischen Stromes. Das Liut-
werk. Die elektrischen Male (Watt, Spannung, Volt, Ampere).
Wiirme und Lichtwirkung des elektrischen Stromes. Biigeleisen,
Kochapparate, elektrische Ofen.

Naturgeschichte. (1 Wochenstunde wihrend 5 Monaten, 2 Wo-
chenstunden wihrend 8 Monaten.)

Die Bakterien im Haushalt. Desinfektion. Sterilisieren und
Konservieren. Gérung. Fiulnis. Die Pilze. Kurzer Abrili der
Zellenlehre. In- und auslindische Nutzpflanzen.

Die Rohstoffe der Textilindustrien: Baumwolle, Flachs,
Hanf, Jute, Ramie, Manilahanf, Kokos, Seide, Kunstseide,
Wolle. Die Garne und ihre Erzeugung unter spezieller Beriick-
sichtigung der Baumwollspinnerei.

Die Gewebe. Gewebebindungen. Die Jacqardmaschine.

Die Tuchfabrikation. Anlegen einer Stoft- und Garnsammlung.

Exkursionen. Besuch industrieller Etablissements und des
botanischen Gartens und Museums.

Formenlehre. (1 Wochenstunde wihrend 7 Monaten.)

Die verschiedenen ebenen Flichenformen.

Einige krumme Flichen und ihre Abwicklung. Alles mit
Konstruktionsiitbungen an der Wandtafel und mit Ubungen im
Gestalten in Papier.

Rechnen. (1 Wochenstunde wiihrend 12 Monaten.)

Die im tiglichen Verkehr vorkommenden Rechnungsarten
mit besonderer Beriicksichtigung des Kopfrechnens. Geschiift-
liches Rechnen (Geld- und Wechselverkehr), Zahlungsverkehr
durch die Post (Postscheck- und Giroverkehr), Zinse, Steuern,
Versicherungen, eine Vereinsrechnung.

Freihandzeichnen. (2 Wochenstunden wihrend 18 Monaten.)

Bilden des Sinnes fiir Linienfiihrung, Raumverteilung und
stilgemifle Verzierung. Herstellung von Entwiirfen fiir die
Verzierung der Gebrauchs- und Bekleidungsgegenstiinde, die
von den Schiilerinnen im Handarbeiten ausgefiihrt werden.

Turnen. (1 Wochenstunde wiihrend 19 Monaten, mit Beginn nach
dem 5. Monat des 1. Schuljahres.)

Ordnungs- und Freiiibungen. Geriiteiibungen. Spiele.

B. Beruflicher Fachunterricht.
Handarbeiten. (Durchschnittlich 22 Wochenstunden wihrend
19 Monaten.)

Der Unterricht umfal3t die theoretische und praktische Durch-
arbeitung aller fiir den Midchenhandarbeitsunterricht in Frage
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kommenden Lehrgegenstiinde unter besonderer Beriicksichtigung

der hiiuslichen Bediirfnisse.

a) Samtliche Lehrgegenstiinde des kantonalen Lehrplanes fiir
die Primar- und Sekundarklassen und die Fortbildungsschule.
Kinder- und Frauenwiische in verschiedener Ausfithrung.

Gebrauchsgegenstinde mit Anwendung des Verzierens
nach Entwirfen der Schiilerin.

Die verschiedenen Arten von Flickarbeiten an gestrickten
und gewobenen Gegenstinden, sowie an Tuch und Till,
auch mit Beniitzung der Nihmaschine.

b) Kleidermachen (wiihrend 15 Wochen): Unterrock, Rock,
einfaches Kleid, Blusen, Morgenjacke, Kinderkleidchen, An-
dern von Kleidern; Ubungen im Einsetzen von Taschen
und Besetzen von Rockschliissen.

¢) Herstellen der Schnittmuster durch Abformen und Zeichnen.

d) Im Anschlulb an den Zeichenunterricht wihrend 6 Monaten
in 2 Wochenstunden:

Entwerfen und Ausfithren von kunstgewerblichen Ar-
beiten mit Anwendung verschiedener Techniken, wie Sticken,
Durchbruch, Zierstiche, Filet, Kniipfen ete.

Pidagogik. (2 Wochenstunden wiihrend 10 Monaten und 1 Wo-
chenstunde wiihrend 9 Monaten.)

Grundlehren der pidagogischen Psychologie. Zweck, Auf-
gabe und Mittel der Erziehung. Aufgaben und Pflichten der
Lehrerin. Das Leben und Wirken einiger der bedeutendsten
Pidagogen der neuern Zeit. Lesen pidagogischer Schriften.

Allgemeine Methodik (2 Wochenstunden wiihrend 10 Monaten),
und Spezielle Methodik. (2 Wochenstunden wiihrend

9 Monaten.)

Grundiragen des Unterrichts unter Anwendung auf die spe-
zielle Aufgabe der Miidchenarbeitschule des volksschulpflichtigen
Alters und der Midchenfortbildungsschule.

Geschichtliche Entwicklung des Handarbeitsunterrichtes. All-
gemeine Meghodik des Handarbeitsunterrichtes, spezielle Metho-
dik der einzelnen Handarbeitsgruppen.

Probelektionen. (4 Wochenstunden wiihrend 9 Monaten.)

Unterrichtsiibungen an der kantonalen Ubungsschule. Schrift-
liche Vorbereitung der Lektionen und Lehriitbungen, Bespre-
chungen und Kritik.

~ C. Hauswirtschaftlicher Unterricht.
(Wiihrend der ersten 5 Monate, inklusive 4 Wochen Sommerferien.)

Hauswirtschaftslehre und Hausarbeiten. Anforderungen
an die Fithrung eines Haushaltes in wirtschaftlicher und hygie-
nischer Beziehung. Wohnung: Einrichtung, Heizung und Be-
leuchtung. Behandlung und Instandhaltung der Hausgeriite.
Das Reinigungsmaterial und dessen Instandhaltung. Besprechung



b4 Kanton Ziirich.

ethischer Fragen aus dem Pflichtenkreis der Hausfrau. Syste-
matische Anleitung zu den h#uslichen Arbeiten; Ubungen:
Instandhalten von Wohn- und Schlafriumen, Treppen etec.
Waschen von Haus-, Leib-, Stirke-, Bunt- und Wollwiische.
Glitten.

Ernihrungslehre, Nahrungsmittellehre und Kochen.
Das Notwendigste aus der Stoffwechsellehre. Bedeutung der
einzelnen Nihrstoffe fir den Koérper. Die wichtigsten Nahrungs-
mittel beziiglich Gewinnung, Nihrgehalt, Verdaulichkeit, Preis-
wiirdigkeit, Verwendung und Aufbewahrung. Die Genufimittel
nach Bedeutung, FEinkauf, Verwendung. Marktbesuche und
Exkursionen.

Verwendung und Zubereitung der wichtigsten Nahrungs-
mittel unter Beriicksichtigung der verschiedenen Kochvorginge:
Sieden, Dimpfen, Schmoren, Braten, Backen im Ofen und im
Fett; Zubereitung einfacher Teigsorten. Herstellung einfacher
Mahlzeiten; Haltbarmachen von Friichten und Gemiisen. Zu-
sammenstellung und Berechnung vollstiindiger Mahlzeiten. In-
standhaltung der Kiiche und des Kiichenmaterials.

I1I. Ubersicht der Fiicher- und Stundenverteilung.
1. Schuljahr.

a) b Monate (in-
klusive 1 Monat
Ferien) Haus-
wirtschaftlicher
Unterricht
Wochenstanden Wochenstunden

b) 7 Monate mit
Unterricht in
den Hand-
arbeiten

Deutsche Sprache .

Chemie . .7 . % w4 L

Naturgeschichte und Physik

Formenlehre . o

Rechnen .

Zeichnen . ”

Nahrungsmittellehre

Hauswirtschaftslehre .

Kochen e TR R S et S

Hausarbeiten inklusive Waschen und
Glitten

Gesundheitslehre

Pidagogik

Methodik . e W el e

Handarbeit und Herstellung von
Sehpittmustern . . . . . . —

Tornen . . . . . . . . . . —

35 36
Fir Aufriumungsarbeiten kommen téglich durchschnittlich
2 Stunden hinzu. ’

(wikr. 2 Mon.)
(wihr, 5 Mon.)
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2. Schuljahr.

Wochenstunden im

1. II. III.  IV. Quartal
Deutsche Sprache . . . 3. 2 2 2
Naturgeschichte und Phy 51k 2 - — —
Cesundhemlehle 2 - = —
Piadagogik . 2 1 1 1
Allcrememe \[ethodlk 2 - == —
Zelchnen ) . . 2 2 — —
Kunstgewerbliche Arbelten ; —_ — 2 2
Rechnen g 1 1] — —
Staatskunde . — = 2 —
Wirtschaftslehre . —_ = — 2
Spezielle Methodik — 2 2 2
Probelektionen . = 4 4 4
Handarbeiten inklusive Spemall\urs im hlel-
dermachen und Schnittmusterzeichnen 22 23 22 22
Twnen . . . . . . . . . . 1 1 1 1
36 36 36 36

3. Reglement iiber die Fahigkeitspriifungen ziircherischer Sekundar-

lehrer und Fachlehrer. (Vom 15. Februar 1921.)

A. Fiir Sekundarlehrer.
1. Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. Wer das Fdhlgkeltszeugms (Patent) als bekundallehrel

erwerben will, hat sich iiber seine wissenschaftliche und berufliche
Befihigung durch eine Priifung auszuweisen.

§ 2. Fir die Zulassung zur Priifung sind folgende Ausweise

erforderlich:

1.

Das zurcherische Primarlehrerpatent oder das Primarlehrer-
patent eines andern Kantons oder das Maturititszeugnis einer
vollwertigen Mittelschule.

Der Ausweis iiber ein akademisches Studium von mindestens
vier Semestern.

. Der Ausweis iiber einen Aufenthalt von mindestens fiinf Mo-

naten in {ranzosischem Sprachgebiet, der hochstens einmal
unterbrochen worden ist.

. Der Ausweis iber den Besuch wenigstens eines Lehrkurses

zur besondern Einfithrung in einzelne Unterrichtsgebiete der
Sekundarschule, und zwar: von Kandidaten der sprachlich-
historischen Richtung in Mathematik, von Kandidaten der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung in Franzdsisch.

. Der Ausweis iiber die Entrichtung der Priifungs- und Patent-

gebiihr (§ 32).
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§ 3. Das Patent gewiihrleistet nicht die Wihlbarkeit an eine
Sekundarschule des Kantons Ziirich.
Wer das Wiihlbarkeitszeugnis erwerben will, hat sich aulber-
dem auszuweisen:
a) Uber unbedingte Wihlbarkeit als ziircherischer Primarlehrer;
b) iiber mindestens einjihrigen Schuldienst auf der Primarschul-
stufe.
Ausnahmen werden vom Erziehungsrat nur in besonderen Fiillen
gewiihrt.

§ 4. Bewerber um das Wiihlbarkeitszeugnis, die bei der Schlul-
prifung an der Vorbereitungsschule (Lehrerseminar, Gymnasium,
Industrieschule) im Deutschen, im Franzosischen, in den mathe-
matischen Fichern und in den Naturwissenschaften nicht mindestens
die Durchschnittsnote 41!/, erhielten, haben vor ihrer Zulassung zur
Sekundarlehrerpriifung in dem betreffenden Einzelfache eine Nach-
priifung zu bestehen.

§ 5. Bewerbern um das Wihlbarkeitszeugnis, die ihre Be-
fihigung durch anderweitige Priiffung, zum Beispiel Diplompriifung
fir das hohere Lehramt oder Promotionspriifung an der philo-
sophischen Fakultit I oder II, nachgewiesen haben, kann durch
Beschlufy des Erziehungsrates die Fihigkeitspriifung ganz oder teil-
weise erlassen werden.

§ 6. Der Erziehungsrat kann Bewerber wegen eines die Aus-
iibung des Lehrerberufes hindernden Gebrechens oder wegen un-
giinstiger Sitten- oder Studienzeugnisse von den Fihigkeitspriifungen
oder auch nach bestandener Priiffung von der Erteilung des Wihl-
barkeitszeugnisses ausschliefen.

II. Umfang der Priifungen.
§ 7. Fiur alle Kandidaten ist obligatorisch:
a) Die Priifung in Didaktik der Fiacher der Sekundarschule (mit
Einschlufl zweier Lehriibungen) :
b) die Priifung in Psychologie und allgemeiner Padaoocrlk

Den Kandidaten wird die Priiffung in Psychologie und Pida-
gogik erlassen., wenn sie bei der Primarlehrerpriifung in diesen
Fichern mindestens die Note 5 erreicht haben.

§ 8. Fiir die weitere Priifung steht den Kandidaten die Wahl
frei zwischen den Fichern der sprachlich-historischen und denen
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Gruppe. Innerhalb dieser
Gruppen hat der Kandidat nach Malgabe der §§ 9 und 11 ein
Hauptfach und zwei oder drei Nebenficher zu bezeichnen.

Im Hauptfach werden bei der Priifung besondere Anforderungen
gestellt. Die Priifung ist im Hauptfach miindlich und schriftlich.
Auberdem ist der Ausweis iiber die Erfiilllung der in der Studien-
ordnung aufgestellten besondern Vorschriften zu erbringen.
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§ 9. Fir die Kandidaten der sprachlich-historischen Richtung
sind, auller den in § 7 genannten, drei weitere Priifungstiicher
obligatorisch. Das Hauptfach und ein Nebenfach sind der ersten.
das andere Nebenfach ist der zweiten der beiden folgenden Eachel-
gruppen zu entnehmen:

I. Deutsch, Franzosisch.
II. Italieniseh, Englisch, Latein, Schweizergeschichte und Ver-
fassungskunde, allgemeine Geschichte der Neuzeit.

§ 10. Die Priifung in den Fichern der sprachlich-historischen
Richtung erstreckt sich auf nachfolgende Gebiete:
1. Deutsch.

a) Grammatik (ausgewiihlte Partien aus der neuhochdeutschen
Grammatik mit historischer Begriindung);

b) Haupterscheinungen der deutschen Literatur von 1750 bis zur
Gegenwart:

¢) Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).
2. Franzosisch.

a) Phonetik, Formenlehre, Syntax;

b) Franzosische Literaturgeschichte seit 1650 in ihren Haupt-
erscheinungen ;

¢) Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).

3. Italienisch.

a) Sprachfertigkeit und neuitalienische Grammatik :

b) Literaturkunde (Kenntnis der Werke eines der folgenden
Schriftsteller: Dante, Petrarca, Boceacecio, Ariosto, Tasso, und
eines hervorragenden Schriftstellers des 19. Jahrhunderts):

¢) Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).

4. Englisch.

a) Sprachfertigkeit und neuenglische Grammatik;

b) Literaturkunde (Kenntnis der Werke eines der folgenden
Schriftsteller: Shakespeare, Milton, Byron, und eines hervor-
ragenden Schriftstellers der neueren Zeit);

¢) Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).

5. Latein.

a) Lateinische Schulgrammatik ;

b) Ubersetzen und Glammatﬁche Erklirung eines Abschnittes aus
einem Plosalker, zum Beispiel Ceesar, Livius, Cicero, oder

~ einem Dichter, zum Beispiel Ovid, Vergil;

c) H‘luptelschemungen der rémischen thelatul

d) schriftliche Ubersetzung und Erklirung eines Stiickes aus
einem leichteren latelmschen bchuftstel]e1
6. Schweizergeschichte und Verfassungskunde (im vollen Um-

fang).
7. Allgemeine Geschichte der Neuzeit (im vollen Umfang).
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_ § 11. Fir die Kandidaten der mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Richtung sind, auller den in § 7 genannten, vier weitere
Priifungsfiicher, darunter Mathematik, obligatorisch. Das Hauptfach
und ein Nebenfach sind der einen, die zwei andern Nebenficher sind
der andern der beiden folgenden Gruppen zu entnehmen:
I. Mathematik, Physik, Chemie.
II. Botanik, Zoologie, Geographie.

§ 12. Die Prifung in den Fiichern der mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Richtung erstreckt sich auf folgende Gebiete:
1. Mathematik.

A. Als Hauptfach:
) Elemente der darstellenden Geometrie :
Difterential- und Integralrechnung;
) analytische Geometrie der Ebene und des Raumes:
schriftliche Losung von Aufgaben auas der darstellenden Geo-
metrie ;
e) schriftliche Liosung von Aufgaben aus den unter b und ¢ ge-

nannten Gebieten.

B. Als Nebenfach:
a) Elemente der darstellenden Geometrie;
b) Elemente der Differential- und Integralrechnung und der analyti-
schen Geometrie;
¢) schriftliche Losung von je einer Aufgabe aus den unter a und
b genannten Gebieten (je vier Aufgaben zur Auswahl).
2. Physik. 3. Chemie.
a) Experimentalphysik ; a) Anorganische Chemie;
b) physikalisches Praktikum. b) organische Chemie;
' ¢) chemisches Praktikum.

2o e

-
—

4. Botanik. D. Zoologie.
a) Allgemeine Botanik; a) Zoologie ;
b) systematische Botanik; b) vergleichende Anatomie:;
¢) botanisches Praktikum. ¢) zootomisches Praktikum.

6. Geographie.
a) Linderkunde ;
b) physische Geographie ;
¢) Vilkerkunde oder Wirtschaftsgeographie.

.

§ 13. Auf seinen Wunsch kann ein Kandidat auch in fakulta-
tiven Fichern gepriift werden. Als solche kommen aufler den in
den §§ 10 und 12 genannten Fichern folgende Disziplinen in Be-
tracht:

Geschichte der Griechen und RoOmer;

Geschichte des Mittelalters:

Geschichte der Kunst des Altertums:

Geschichte der Kunst des Mittelalters und der Neugzeit:
National6konomie ;

St L0 Do
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6. Staatswissenschaftliche Disziplinen (Staatsrecht und Volker-
recht);

(. Mineralogie inklusive Petrographie

8. Geologie: '

9. Anatomie und Physiologie des Menschen:

10. Physische Anthropologie;

11. Mathematik (entweder Integral- und Differentialrechnung und

analytische Geometrie, oder politische Arithmetik und mathe-

matische Ortsbestimmung).

IIT. Durchfiihrung der Priifungen.

§ 14. Die Fihigkeitspriifungen finden halbjdhrlich, vor Beginn
und am Schlusse des Wintersemesters statt. Die miindlichen Prii-
fungen sind offentlich.

§ 15. Die Anordnung der Fahigkeitsprifungen wird durch die
Erziehungsdirektion mindestens zwei Monate vor dem Beginn o6ffent-
lich angekiindigt. Die Anmeldungen und die erforderlichen Aus-
weise sind der Erziehungsdirektion mindestens sechs Wochen vor
dem Beginne der Priifungen einzureichen.

§ 16. Die Prifung kann in zwei Abteilungen abgelegt werden.
Dabei hat es jedoch die Meinung, daf; die Priifung im gleichen
Fache als Ganzes betrachtet werde. In Didaktik und Probelektion,
im Hauptfach und in dem Nebenfach, das der gleichen Gruppe an-
gehort wie das Hauptfach, findet die Priifung am Schlusse des
Studiums statt.

Der erste und der zweite Teil der Priifung sollen nicht mehr
als drei Semester auseinander liegen. Eine Ausnahme kann nur in
besonderen Fillen zugestanden werden.

§ 17. Fir die miindliche Priifung entfdllt auf den Kandidaten
im Hauptfach eine Priifungszeit von 45, in jedem Nebenfach eine
solche von 30 Minuten.

Fiir die schriftlichen Arbeiten werden je vier Stunden einge-
riumt.

§ 18. Zur Durchfithrung der Priifungen bezeichnet die Er-
ziehungsdirektion fiir jedes Fach zwei Experten. Die Gesamtheit
der Experten bildet die Priifungskommission.

Der Erziehungsdirektor oder ein von ihm bezeichneter Stell-
vertreter leitet die Beratungen der Priifungskommission.

§ 19. Die beiden Fachexperten setzen gemeinsam die Fihigkeits-
noten fiir ihre Fachabteilung fest und iibermitteln sie der Prifungs-
kommission.

§ 20. Fir die zu erteilenden Noten kommen die ganzen und
halben Zahlen von 6 bis 1 zur Anwendung, wobei 6 die beste und
1 die schlechteste Note bedeutet.

Eine Note unter 3!/, bezeichnet eine ungeniigende Leistung.
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§ 21. Kandidaten, deren Durchschnittszensur in einem ganzen
Fache die Note 31/, nicht erreicht, kdnnen nicht patentiert werden;
dagegen ist ihnen gestattet, die Prifung nach einem Semester zu
wiederholen. Die Wiederholung wird in den Fichern erlassen, in
denen die Durchschnittsnote 41/, erreicht wurde.

Durch Beschluls des Erziehungsrates kann ausnabhmsweise eine
zweite Wiederholung bewilligt werden.

§ 22. Die aus den Beratungen der Priifungskommission sich
ergebenden Fiihigkeitsnoten und Antrige werden der Erziehungs-
direktion zuhanden des Erziehungsrates iibermittelt.

Der Erziehungsrat entscheidet iiber die Erteilung des Patentes
und des Wiihlbarkeitszeugnisses.

B. Fiir Fachlehrer.

§ 23. An der Universitiit Ziirich besteht die Moglichkeit der
Erwerbung eines Ausweises iiber Lehrbefihigung in einzelnen
Fiichern auf der ziircherischen Sekundarschulstufe (Fachlehrer-
patent).

§ 24. Die Bewerber um das Fachlehrerpatent haben, sofern
sie keinen Maturititsausweis besitzen, gestiitzt auf ihre Schulzeug-
nisse, vor Beginn des Studiums die Zulassungsbewilligang der Er-
ziehungsdirektion einzuholen.

§ 25. Die Bewerber um Fachlehrerpatente haben der An-
meldung folgende Ausweise beizulegen:

1. Ausweis iiber das zuriickgelegte 20. Altersjahr;

2. Ausweis itber mindestens dreijihrigen Besuch einer iiber die
Sekundarsechule hinausreichenden Mittelschule, und bei Be-
werbung um ein Patent fiir fremdsprachlichen Unterricht iiber
einen mindestens halbjihrigen Aufenthalt in dem entsprechenden
Sprachgebiet;

Zeugnisse iiber ein mindestens zweijiihriges akademisches
Studium in den Priifungsfichern;:

Lo

4. Ausweis iiber den Besuch der Vorlesungen iiber Psychologie
und allgemeine Pidagogik:

5. die Zulassungsbewillicung der Erziehungsdirektion (§ 24):

6. eine umfangreichere Hausarbeit aus einem der Wahlfiicher:

7. Ausweis iiber Entrichtung der Priifungs- und Patentgebiihr

(§ 33).

§ 26. Die Priifung umfabt:
1. Didaktik des Sekundarschulunterrichtes;
2. mindestens zwei Wahlficher;
3. eine Probelektion in jedem Wabhlfach.

§ 27. Als Wahlfiicher kénnen bezeichnet werden:
a) Die fiir die Kandidaten des Sekundarlehramtes zuléissigen
Hauptfiicher im Umfange der in den §§ 10 und 12 bezeich-

neten Sachgebiete;
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b) die folgenden Fiicher im Umfange der dabei bezeichneten
Sachgebiete :
1. Italienisch.

a) Sprachfertigkeit und neuitalienische Grammatik;

b) Haupterscheinungen der italienischen Literatur;

¢) Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).

2. Englisch.
a) Sprachfertigkeit und neuenglische Grammatik;
b) Haupterscheinungen der englischen Literatur;
¢) Aufsatz (drei Themata zur Auswahl).

3. Latein.

a) Lateinische Schulgrammatik;

b) Ubersetzen und grammatische Erklirung eines Abschnittes aus
einem Prosaiker, zum Beispiel Cwesar, Livius, Cicero, oder
einem Dichter, zum Beispiel Ovid, Vergil:

¢) Haupterscheinungen der romischen Literatur;

d) schriftliche Ubersetzung und Erklirung eines Stiickes aus
einem leichteren italienischen Schriftsteller.

4. Geschichte.
a) Schweizergeschichte ;
b) Geschichte der Neuzeit.
5. Kunstgeschichte.
a) Geschichte der Kunst des Altertums;
b) Geschichte der Kunst des Mittelalters und der Neuzeit.

§ 28. Uber die Zulassung anderer Ficher und ihre Um-
schreibung entscheidet im einzelnen Fall der Erziehungsrat.

§ 29. Die Bewerber um das Fachlehrerpatent haben spiitestens
sechs Wochen vor Beginn der Priifung eine aus dem Gebiet der
Wahlfiicher gewiihlte griliere Arbeit einzureichen.

§ 30. Ein Fachlehrerpatent ist nur dann zu erteilen, wenn der
Bewerber in den Wahlfichern mindestens die Note 41/, erhalten hat.

§ 31. Die Fachlehrerpriiffungen werden in Verbindung mit den
Fihigkeitspriitfungen fiir Sekundarlehrer vorgenommen. Fiir ihre
Anordnung und Durchfithrung gelten die fiir die Sekundarlehrer-
prifungen festgesetzten Bestimmungen. Die Priiffung in den Wahl-
fiichern dauert jedoch eine Stunde.

. Gemeinsame Bestimmungen.
I. Gebiihren.

1. Sekundarlehrerprifung.
§ 32. Vor der Anmeldung zur Prifung sind an die Kantons-
schulverwaltung zu entrichten :
a) Eine Priifungsgebiihr fur jede Teilpriifung. Sie betrigt fiir
Kantonsbiirger und schweizerische Kandidaten, die im Kanton
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Zirich niedergelassen sind, Fr. 20, fiir kantonsiremde Schweizer-
biirger Fr. 30 und fiir Auslinder Fr.40. Falls die Priifung
in einem Male abgelegt wird, ist der doppelte Betrag zu be-
zahlen. Eine Riickzahlung findet nur dann statt, wenn der
Kandidat sein Nichterscheinen an der Priifung durch ein #rzt-
liches Zeugnis begriinden kann.

b) Eine einmalige Patentgebiihr. Sie betriigt fiir Kantonsbiirger
und fiir schweizerische Kandidaten, deren Eltern im Kanton
Ziirich niedergelassen sind, Fr. 20, fur kantonsfremde Schweizer-
biirger Fr. 30 und fiir Auslinder Fr. 40. Diese Gebiihr wird
bei der erstmaligen Anmeldung zur Priifung erhoben: sie wird
zuriickbezahlt, wenn die Patentierung nicht ausgesprochen
werden kann.

Fiir Stipendiaten werden die Gebiithren auf die Hilfte ermiligt.
2. Fachlehrerprifung.
§ 33. Vor der Anmeldung zur Priifung sind an die Kantons-
schulverwaltung zu entrichten:

a) Eine Prufungsgebithr. Diese betriigt fiir Kantonsbiirger und
schweizerische Kandidaten, deren Eltern im Kanton Ziirich
niedergelassen sind, Fr. 40, fiir kantonsfremde Schweizerbiirger
Fr. 60 und fir Auslinder Fr. 80. Eine Riickzahlung findet
nur dann statt, wenn der Kandidat sein Nichterscheinen an
der Prifung durch ein érztliches Zeugnis begriinden kann.

b) Eine Patentgebiihr. Diese betrigt fiir Kantonsbiirger und
schweizerische Kandidaten, deren Eltern im Kanton Ziirich
niedergelassen sind, Fr. 20, fir kantonsfremde Schweizerbiirger
Fr. 30 und fiir Auslinder Fr. 40. Diese Gebiihr wird zurick-
bezahlt, wenn die Patentierung nicht ausgesprochen werden
kann.

II. Vollzug.

§ 34. Dieses Reglement tritt auf Beginn des Sommersemesters
1921 in Kraft. Durch dasselbe wird das Reglement vom 5. April
1913 tuber die Fihigkeitspriifungen zur Patentierung ziircherischer
Sekundarlehrer und Fachlehrer aufgehoben.

§ 35. Fiir Kandidaten, die vor dem Sommersemester 1921 ihre
Studien begonnen haben, gelten die Priifungsvorschriften des bis-
herigen Reglements, sofern sie nicht nach den neuen Voeschriften
gepriift zu werden wiinschen. Doch sind die Gebiihren gemily den
8§ 32 und 33 des vorliegenden Reglements zu entrichten.

14. Verordnung iiber die Dienst- und Besoldungsverhilinisse des
Lehrpersonals der kantonalen Mittelschulen. (Vom 10. Januar
1921.)

§ 1. Die Jahresbesoldung der definitiv angestellten Lehrer der
kantonalen Mittelschulen: Kantonsschule Ziirich (mit den Abteilungen
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Grymnasium, Industrieschule und Handelsschule), Lehrerseminar Kiis-
nacht, Kantonsschule (mit den Abteilungen Gymnasium und Indu-
strieschule) und Technikum in Winterthur ist festgesetzt wie folgt:

I. Fir vollbeschiiftigte Lehrer wissenschaftlicher Fédcher mit
abgeschlossener wissenschaftlicher Bildung:

a) Am Gymnasium, der Industrieschule und der Handelsschule in

Zirich: Fr. 8000—11,800;

b) am Lehrerseminar in Kiisnacht, der Kantonsschule und dem

Technikum in Winterthur: Fr. 8000—11,600.

II. Vollbeschiiftigte Lehrer, die ausschliefilich oder vorwiegend
fir nicht wissenschaftliche Fiicher angestellt worden sind, sowie
vollbeschiiftigte Lehrer ohne abgeschlossene wissenschaftliche Bildung
beziehen eine Besoldung, die um Fr. 400 niedriger ist, als die in
Ziffer I genannten Ansiitze.

In Ausnahmefiillen kann der Regierungsrat die Besoldung sol-
cher Lehrer bis zum vollen Betrag erhohen.

§ 2. Das aAuistelgen von der Mindest- zur Héchstbesoldung
geschieht jéhrlich in gleichen Raten derart, dalb mit Beginn des
13. Dienstjahres das ’\lanmum erreicht ist.

§ 3. Die Festsetzung der Dienstjahre e1tolcrt nach folgenden
Grundsitzen:

a) Mafgebend ist in erster Linie der Schuldienst an einer Gffent-
lichen Mittelschule des Kantons Ziirich oder einer andern
gleichwertigen Mittelschule als vollbeschiiftigter Lehrer, Hilfs-
lehrer oder Vikar:; bei nur teilweiser Betiitigung erfolgt ent-
sprechende Anrechnung.

b) Lehrern, die auf einer untern Schulstufe oder nach Abschluls
ibrer Studien als Assistenten an Hochschulen gewirkt haben,
werden ihre dortigen Dienstjahre, besondere Fille vorbehalten.
zur Hilfte angerechnet.

c) Bei der Anstellung von Lehrern aus wissenschaftlichen, tech-
nischen oder kaufminnischen Berufsstellungen kann die Zeit
der praktischen Titigkeit angemessen angerechnet werden,
ebenso ein Studienaufenthalt im Ausland nach absolvierter
Hochschulbildung.

§ 4. Der Regierungsrat ist ermiichtigt, zur Erhaltung vorziig-
hchel Kriifte die ordentliche Besoldunfrsstelgerung zu erhihen oder
sie im Falle unbeiriedigender Leistungen oder Eignung oder bei
tadelhaftem Verhalten zu unterbrechen. Solche Ausnahmen sind zu
begriinden.

§ b. Dem Kantonsrat bleibt vorbehalten, in Ausnahmefiillen
eine Erhohung der Besoldung eines Lehrers bis auf ein Viertel iber
das vorgesehene Maximum zu bewilligen.

§ 6. Far die nicht vollbeschiiftigten Lehrer wird die Besoldung
im Verhiltnis der Pflichtstundenzahl mit einem angemessenen Zu-
schlag angesetzt. Uberstunden werden im Sinne von § 13 vergiitet.



64 Kanton Ziirich.

§ 7. Bei der Ubertragung von Unterrichtsstunden an Hilfslehrer .
erfolgt die Honorierung auf dem Fufle einer Jahresentschidigung
von Fr. 260—320 bei wissenschaftlichen, von Fr. 225—300 bei
nicht wissenschaftlichen Fichern. Der Regierungsrat setzt die Grund-
siitze fest, nach denen die Besoldungen innerhalb dieser Normen
bestimmt werden.

Fiir den Kurzstundenbetrieb (§ 9) reduzieren sich diese Ansiitze
um je Fr. 30—40 fir die wochentliche Unterrichtsstunde.

§ 8. Vikare erhalten fiir die erteilte Unterrichtsstunde eine
Entschidigung von Fr. 6—8.

§ 9. Die Stundenverpflichtung der Lehrer ordnet sich nach
folgenden Grundsiitzen:

Die Pflichtstundenzahl ist der Jahresdurchschnitt der wdochent-
lichen Stunden, die der Lehrer zu erteilen hat.

Bei Unterrichtsstunden von 50 Minuten betrigt die Pfllicht-
stundenzahl vollbeschiiftigter Lehrer 22—25, bei der Lektionsdauer
von 40 Minuten (Kurzstunden) 24—28 Lektionen wichentlich.

Die Semesterstundenzahl darf die Pflichtstundenzahl nicht um
mehr als drei Stunden oder Lektionen iibersteigen.

Der Regierungsrat bestimmt innerhalb dieser Grenzen, nach
Normen, die er erlilt, die Pflichtstunden der einzelnen Lehrer,
wobei eine in der Natur der Ficher liegende, besonders starke Be-
lastung mit Korrekturen und Vorbereitungsarbeiten angemessen be-
riicksichtigt werden soll (Fachentlastung).

Die semesterweise Ansetzung der Stundenzahl der Lehrer im
Stundenplan unterliegt der Genehmigung der Aufsichtskommission.

§ 10. Die Pflichtstundenzahl der vollbeschiiftigten iltern Lehrer,
sofern diese keinem Nebenerwerb obliegen, reduziert sich ohne Ge-
haltsverminderung vom Beginn des Schuljabhres an, in dessen Ver-
laufe sie das D1. Altersjahr zuriickgelegt haben werden, und zwar
vom 91. bis 55. Altersjahr um zwei, vom 56. bis 60. Altersjahr
um drei, vom 61. Altersjahr an um vier Stunden, beziehungsweise
Lektionen.

Als Nebenerwerb wird jede Titigkeit betrachtet, die mit einem
Einkommen verbunden ist. Ausgenommen sind die Funktionen nach
§§ 24, 25 und 26 dieser Verordnung, sowie die freie wissenschaft-
liche oder kiinstlerische Tiitigkeit.

§ 11. Aus Gesundheitsriicksichten kiénnen, ohne Riicksicht auf
das Lebensalter, Entlastungen bis auf vier Stunden auf die Dauer
eines Jahres durch die Erziehungsdirektion, weitergehende oder
Lmoel dauernde durch den Reglelunﬂsxat bew illigt “elden

§ 12. Fir die Stellvertretung bei Krankheit oder Militidrdienst
eines LPhlelS kann jeder der tbrigen Lehrer der Schule innerhalb
eines Schuljahres ohne Entgelt bis auf drei Stunden in der Woche
und bis auf die Dauer von vier Wochen in Anspruch genommen
werden.
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§ 13. Ausnahmsweise kionnen einem Lehrer voriibergehend bis
auf drei Uberstunden in der Woche zugewiesen werden. Jede wi-
chentliche Unterrichtsstunde, die den Jahresdurchschnitt iiber die
Pflichtstundenzahl um eine ganze Stunde erhoht, wird als Uber-
stunde mit 1/9; der Jahresbesoldung entschiidigt.

Es werden nur ganze oder halbe Uberstunden vergiitet.

- § 14. Innerhalb der Bestimmungen der Schulordnung ist auch
jeder Lehrer verpflichtet, ohne Entgelt an allen Konventen, Kon-
ferenzen, Veranstaltungen der Schule mitzuwirken und besondere
Funktionen als Klassenlehrer, Pausenaufseher, Besorgen kleinerer
Sammlungen, Leiter von Schulreisen (bei korperlicher FEignung)
u. s. w. zu iibernehmen. ,

§ 1. Jeder vollbeschiiftigte Lehrer ist verpflichtet, seine ganze
Arbeitskraft in den Dienst seines Lehramtes zu stellen.

Ohne Bewilligung des Erziehungsrates darf er weder eine an-
dere Stelle bekleiden, noch einen Nebenberut oder eine Neben-
beschiiftigung betreiben, die mit einem regelmiilbigen, erheblichen
Einkommen verbunden oder zeitraubend sind.

Die Bewilligung soll versagt werden, wenn die Stelle oder Neben-
beschiifticung dem Lehramte nicht angemessen ist, oder die Tétig-
keit des Lehrers zum Schaden der Schule in Anspruch nimmt.

Ergeben sich Ubelstiinde, so kann eine bereits erteilte Bewilli-
gung zuriickgezogen und auch eine auberamtliche Betiitigung zu
erzieherischen Zwecken beschrinkt oder ganz untersagt werden.

§ 16. Mit der definitiven Wahl eines Lehrers ist neben dem
Eintritt in die staatliche Witwen- und Waisenstiftung die Verpflich-
tung zum Eintritt in die Witwen- und Waisenkasse der Schul-
anstalt verbunden.

Der Staat gewiihrt jeder der Kassen fiir jedes Mitglied einen nach
deren eigenen Leistungen und deren Versicherungsprimien bemes-
senen jidhrlichen Beitrag, vorbehiiltlich die Ansetzung eines einheit-
lichen Beitrages fiir alle Mittelschulen.

§ 17. Wenn fiir einen Lehrer infolge Erkrankung oder Unfalls,
oder infolge ansteckender Krankheit in der Familie Stellvertretung
notig wird, so tbernimmt der Staat die Kosten des Vikariates.

Ein Vikariat darf in der Regel nicht linger als zwei Jahre
dauern. Kann der Lehrer nach Ablauf dieser Frist sein Amt nicht
wieder versehen, so gelangt § 21, Absatz 2, zur Anwendung.

Im Falle der Dislozierung eines Lehrers bei Ausbruch einer
ansteckenden Krankheit in seiner Familie leistet der Staat unter
Beachtung der persidnlichen Verhiltnisse einen Beitrag an die Kosten,
die dem Lehrer aus der Dislokation erwachsen sind.

§ 18. Leistet ein Lehrer Militdrdienst, so triigt der Staat die
Stellvertretungskosten bei Abwesenheit:

1. Im aktiven Dienst inklusive Ordnungsdienst;
2. in der Rekrutenschule;
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in Wiederholungskursen ;

in Unteroffiziersbildungsschulen;

in Oftiziersbildungsschulen;

in der Rekrutenschule, die der Wehrmann als Unteroffizier
oder Leutnant zu leisten hat;

in solechen weitern Instruktionsdiensten, fiir die der Bund den
Kantonen nach Art. 15 der Militirorganisation drei Viertel der
Stellvertretungskosten vergiitet. ,
Bei allen iibrigen Wehrdiensten hat der Lehrer fiir die not-
wendig werdende Stellvertretung aufzukommen, ebenso wenn die
Dienstleistung in den unter Ziffer 2—7 genannten Kursen binnen
zwo0lf Monaten die Dauer von Y0 Tagen ubersteigt, vom 91. Dienst-
tage an.

Die von der Eidgenossenschaft geleistete Vergiitung der Kosten

fiir Stellvertretung wegen Instruktionsdienstes fillt in die Staatskasse.

P

L |

§ 19. Die Lebrer der kantonalen Mittelschulen sind nach dem
zuriickgelegten 65. Lebensjahr berechtigt, nach dem zuriickgelegten
70. Astersjahr verpflichtet, mit den gesetzlichen Anspriichen auf Ge-
wiihrung eines Ruhegehaltes in den Ruhestand zu treten.

§ 20. Fiir die Festsetzung des Rubegehaltes und des Besol-
dungsnachgenusses finden die fiir die Primar- und Sekundarlehrer
geltenden Bestimmungen sinngemifle Anwendung auch auf die
Lehrer der kantonalen Mittelschule.

§ 21. Der Regierungsrat ist berechtigt, einen Lehrer, der in-
folge von Krankheit oder anderer unverschuldeter Ursachen aulier-
stande ist, das Lebhramt auszuiiben, unter Wahrung der in § 20
genannten Anspriiche in den Ruhestand zZu versetzen.

Im Falle der Erkrankung erfolgt die Versetzung in den Ruhe-
stand, wenn eine dauernde Uniah]gkelt das Lehramt wieder aus-
zuiiben, festgestellt ist, spiitestens zwel Jabre nachdem ein Vikariat
hatte eingerichtet werden miissen.

Der Regierungsrat kann auch einen Lehrer, der wegen eigenen
Verschuldens seinen Unterricht ohne Nachteil fiir die Schule nicht
fortsetzen kann, zwangsweise in den Ruhestand versetzen, wobei
die bestlmmuncr eines jihrlichen Ruheoeha]tes den Verhiiltnissen
entsprechend erfolgt.

§ 22. Die Berechtigung zum Bezug eines Ruhegehaltes kann
jederzeit neu gepriift werden; sie erlischt ganz oder teilweise, wenn
die Griinde, die bei der Gewidhrung des Ruhegehaltes maligebend
waren, nicht mehr im vollen Umfange vorhanden sind.

Bezieht ein im Ruhestand befindlicher Lehrer ein Erwerbsein-
kommen, das mit dem Ruhegehalt das Maximum seiner fritheren
gesetzlichen Barbesoldung iibersteigt, so ist das Ruhegehalt entspre-
chend zu vermindern, eventuell dessen weitere Ausrichtung zu
sistieren.
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§ 23. Den Lehrern der kantonalen Mittelschulen ist gestattet,
ihren Riucktritt von der Lehrstelle auch aus anderen Griinden als
aus Alters- oder Gesundheitsriicksichten zu nehmen, jedoch nur auf
Ende eines Semesters und nach erfolgter dreimonatiger Kiindigung.

§ 24. Die Rektoren der Kantonsschulen und die Direktoren
des Seminars und des Technikums sind zur Erteilung von 8 bis
10 Unterrichtsstunden oder 10 bis 12 Kurzstunden in der Woche
verpflichtet. Sie beziehen neben der Lehrerbesoldung unter angemes-
sener Beriicksichtigung des Umfangs ihrer Funktionen und der
Dauer der Dienstzeit eine Zulage bis zu einem gesamten Besoldungs-
betrag, der dem Besoldungsmaximum der obersten Klasse der Ver-
ordnung iiber die Amtsstellung und die Besoldung der Beamten und
Angestellten der Verwaltung und der Gerichte entspricht. In dieser
Besoldung ist die Entschiddigung fiir Besorgungen der Funktionen
des Hausvorstandes und des Rektorenpriisidiums inbegriffen.

§ 25. Die Prorektoren und Vizedirektoren sind zu 16 bis
20 wochentlichen Unterrichtsstunden oder 18 bis 22 Kurzstunden
verpflichtet. Ihre Besoldung betrégt je nach dem Umfang der ihnen
zugewiesenen Funktionen Fr. 300—500 jihrlich.

Fiir die Abfassung des Stundenplanes und die wiihrend des
Schuljahres sich ergebenden Stundenplandnderungen bezieht der Pro-
rektor oder der von der Erziehungsdirektion damit betraute Lehrer
eine besondere Entschidigung von Fr. 200 bis 300.

§ 26. Die Sammlungsvorstiinde und die Bibliothekare der gro-
Beren Schiilerbibliotheken beziehen je nach dem Umfang der Be-
tiatigung eine Jahresentschiidigung bis zam Héchstbetrage von Fr. 300,
die jeweilen fiir die Amtsdauer von drei Jahren vom Erziehungsrat
festgesetzt wird. ;

§ 27. Die Bestimmungen dieser Verordnung finden auf Lehrer,
die zur Zeit des Erlasses nieht mehr im Staatsdienst waren, keine
Anwendung.

§ 28. Die Verordnung tritt nach der Genehmigung durch den
Kantonsrat hinsichtlich der Besoldungen der festangestellten Lehrer
(88 1 und 2) mit Rickwirkung auf 1. Januar 1920, beziiglich der
Besoldungen der Hilislehrer (§ 7) mit Riickwirkung auf Beginn des
Schuljahres 1920,1921 in Kraft. Die tbrigen Bestimmungen gelangen
vom Beginn des Schuljahres 1921/1922 zur Anwendung.

I5. BeschluB des Regierungsrates iiber die Festsetzung der Be-

soldungen der Hilfslehrer an kantonalen Mittelschulen. (Vom
4. Februar 1921.)

Der Regierungsrat,
in Ausfithrung von § 7 der Verordnung iber die Dienst- und
Besoldungsverhiltnisse des Lehrpersonals der kantonalen Mittel-
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schulen vom 10. Januar 1921, nach Einsicht eines Antrages der Er-
ziehungsdirektion und des Erziehungsrates,
beschlielit:

Fiir die Festsetzung der Besoldungen der an den kantonalen
Mittelschulen betiitigten Hilfslehrer werden folgende Grundsitze auf-
gestellt:

1. Imnerhalb der beiden Gruppen der wissenschaftlichen und
der nichtwissenschaftlichen Ficher wird unterschieden zwischen
Lehrern mit und solchen ohne abgeschlossene Fachbildung.

Als Ausweis fur abgeschlossene Fachbildung wird in den
wissenschaftlichen Fichern der Besitz eines Diploms fiir das hohere
Lehramt oder der Dr.-Titel erkannt. In den nichtwissenschaftlichen
Fiachern wird iiber die erforderlichen Ausweise von Fall zu Fall
entschieden.

2. Die Festsetzung der Besoldung erfolgt entsprechend den an
einer der kantonalen Mittelschulen verbrachten Dienstjahren nach
tolgender Abstufung: i

a) Bei Normalstundenbetrieb (50 Minuten):

Wissenschaftliche Fiicher Nicht wissenschaftliche Fiicher
Bildung Bildung

D‘ij:ﬁit' abgeschlossene 23}?{2:12’?12- abgeschlossene ﬂ%g;{?ﬁf‘
i s Fr. Fr. Fr.
1. 280 260 250 225
2. 290 270 265 240
3. 300 280 280 255
4. 310 290 290 270
b, 320 300 300 280

b) Beim Kurzstundenbetrieb (40 Minuten):

8 250 230 230 200
2. 255 23b 235 210
3 260 240 240 220
4. 270 250 250 230
D. 280 260 260 240

3. Soweit fiir die Ubertragung der Unterrichtsstunden an Hilfs-
lehrer Anforderungen besonderer Art sich ergeben, ist die Erziehungs-
direktion ermichtigt, gegebenenfalls innerhalb des bestehenden Mini-
mums und Maximums ohne Riicksicht auf die Dienstjahre eine ent-
sprechende Erhtohung des Besoldungsansatzes eintreten zu lassen,
ebenso bei nicht abgeschlossener Bildung eine Erhohung auf das
‘Maximum des Ansatzes fiir abgeschlossene Bildung.

4. Wenn ein Hilfslehrer seine Fachausbildung abschlie3t, so
bezieht er vom nichsten Semester an den hiohern Ansatz, wobei
die bisherigen Dienstjahre angerechnet werden.
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16. BeschluB des Regierungsrates iiber die Entschddigung fiir Stell-
vertretung von Lehrern an kantonalen Mittelschulen. (Vom
16. April 1921.)
Der Regierungsrat,
nach Einsicht eines Antrages der Erziehungsdirektion und des
Erziehungsrates,
beschlielt:

Die Entschéidigung fiir Stellvertretung von Lehrern an den kan-
tonalen Mittelschulen wird festgesetzt wie folgt:

1. Fr. 8: An Lehrer wissenschaftlicher Ficher bei besonders
starker Belastung mit Korrekturen oder mit hoheren tech-
nischen Anforderungen, ebenso an Angehorige des stiindigen
Lehrkorpers fiir Stellvertretungen, die iiber die in § 12 der
Verordnung vorgesehene Verpflichtung hinausgehen;

2. Fr. 7: An Lehrer wissenschaftlicher Ficher mit einiger Ertah-
rung im Unterricht fir Ficher ohne besonders starke Belastung
mit Korrekturen;

3. Fr. 6: An Anfiinger in einem wissenschaftlichen Fach und an
nicht stindige Lehrer nicht wissenschaftlicher Fiicher.

Fir die Kantonsschule in Winterthur werden die Ansitze, be-
sondere Fille vorbehalten, auf Fr. 7, beziehungsweise Fr. 6 beschriinkt.

I17. BeschluB des Regierungsrates iiber die Festsetzung der Ruhe-

gehalte der kantonalen Mittelschullehrer. (Vom 20. April 1921))

Der Regierungsrat,

nach Einsicht eines Antrages der Erziehungsdirektion und des
Erziehungsrates, unter Beachtung der Vorlage der Erziehungsdirek-
tion und des Erziehungsrates vom 31. August 1920 tber die Dienst-
und Besoldungsverhiiltnisse der Mittelschullehrer,

beschlielt:

Fir die Festsetzung der Ruhegehalte der kantonalen Mittel-
schullehrer werden in Ausfithrung von § 20 der kantonsritlichen
Verordnung iiber die Dienst- und Besoldungsverhiiltnisse des Lehr-
personals der kantonalen Mittelschulen vom 10. Januar 1921 folgende
Normen aufgestellt:

1. Ein Lehrer, der nach mindestens 15 angerechneten Dienst-
jahren oder nach dem vollendeten 40. Altersjahr aus Alters- oder
Gesundheitsriicksichten mit Bewilligung des Regierungsrates von
seiner Lehrstelle zuriicktritt, hat Anspruch auf ein der Dienstzeit
entsprechendes jihrliches Ruhegehalt.

2. Das Rubegehalt betrdgt im 16. Dienstjahr oder 41. Altersjahr
40 9/, des zuletzt bezogenen Gehaltes. Es steigert sich bis zum voll-
endeten 30. Dienstjahr oder 55. Altersjahr um je 19/, jihrlich, von
da an um je 29/, bis zum Hochstbetrag von 759/, nach dem voll-
endeten 65. Altersjahr. :
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3. Ergeben sich bei der Bestimmung der Dienst- und Alters-
jahre verschiedene Ruhegehaltsansiitze, so erfolgt die Festsetzung
nach dem Mittelansatz.

4. Ausnahmsweise kann ein Ruhegehalt auch vor dem 15. Dienst-
jahr oder 40. Altersjahr gewiihrt werden. Die Festsetzung erfolgt
in Ansehung der Verhiltnisse durch den Regierungsrat. Ebenso
kann aulierordentlicherweise eine Erhohung des Maximalbetrages
von 75 auf 809/, des Hochstbetrages des Gehaltes eintreten, wenn
die besondern Verhiltnisse und -die Verdienste des Lehrers dies
angezeigt erscheinen lassen. '

18. Verordnung iiber die Lehrverpflichtung und Besoldungen der
ordentlichen und der auBerordentlichen Professoren an der Uni-
versitdt Ziirich. (Vom 23. Mai 1921.)

I. Umfang der Lehrverpfiichtung.

§ 1. Die Professoren der Universitit sind.zur Abhaltung einer
bestimmten Zahl wichentlicher Vortrags- oder Ubungsstunden ver-
pflichtet. Ihre Obliegenheiten werden in jedem einzelnen Falle durch
die Anstellungsurkunde bestimmt (§ 63 der Universititsordnung).

§ 2. Die Lehrverpflichtung eines ordentlichen Professors betrigt
in der Regel 8 bis 12, die eines aulierordentlichen Professors 5 bis
8 wochentliche Vortrags- und Ubungsstunden.

In dieser Pflichtstundenzahl ist die erforderliche Priisenzzeit des
Inhabers der Professur als Institutsleiter nicht inbegriffen.

§ 3. Bei der Zumessung der Stundenverpflichtung ist auf den
Umfang der erforderlichen Vorbereitung, wie auf die Dauer der
Dienstzeit des Professors angemessen Riicksicht zu nehmen.

II. Besoldungsverhiiltnisse.

a) Professoren, die vor dem 1. Oktober 1918 in
den Dienst der Universitit traten.

§ 4. Die Professoren, die vor dem 1. Oktober 1918 m den
Dienst der Universitit traten, erhalten bis zu ihrem Ausscheiden
aus dem Lehrkorper eine aus festem Gehalt und Kollegiengeld ge-
bildete Mindestbesoldung, und zwar:

a) Die ordentlichen Professoren: von Fr. 12,000 bis Fr. 15,000;

b) die aullerordentlichen Professoren: von Fr. 8000 bis Fr. 12,000.
Hierbei sind in der Regel inbegriffen:

a) Die Beziige als Institutsvorsteher, soweit es sich um ein An-
stellungsverhiltnis auf Amtsdauer der kantonalen Beamten
handelt ;

b) die Beziige, die einem Dozenten der Eidgendssischen Tech-
nischen Hochschule in seiner Eigenschaft als Inhaber einer
gemeinsamen Professur zufallen (§ 9).
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§ 5. Die Festsetzung der Besoldungen einzelner Professoren,
die nicht als- Inhaber eigentlicher Professuren anerkannt werden,
oder fiir die iiberhaupt im Umfang ihrer Verpflichtungen besondere
Anstellungsbedingungen bestehen, bleibt dem Regierungsrat vor-
behalten. '

§ 6. Fir die Professoren, die nicht bereits 12 und mehr Jahre
Inhaber ihrer Professur sind, tritt im Grundgehalt und in der
zugesicherten Gesamtbesoldung bei ihrer ersten und zweiten Er-
neuerungswahl eine Erhéhung um den Betrag von je Er. 1000 ein,
soweit ihre Gesamtbesoldung Fr. 15,000 nicht iibersteigt.

§ 7. Das Kollegiengeld fiillt, nach Abzug des Staatsanteils und
allfilliger Institutsgebiithren, dem Professor zu. Erreichen die Beziige
an Grundgehalt und Kollegiengeld das zugesicherte Gesamtgehalt
nicht, so wird dem betreffenden Professor die Differenz am Ende
je des zweiten Semesters aus dem Fonds fiir die Universitiit vergiitet.

b) Professoren, die nach dem 1. Oktober 1918 in
den Dienst der Universitit traten.
§ 8. Das staatliche Jahresgehalt der Professoren, die nach dem
1. Oktober 1918 in den Dienst der Universitit traten, betriigt in
der Regel:
a) Fir ordentliche Professoren Fr. 12,000 bis Fr. 16,000
b) fiir aulierordentliche Professoren Fr. 8000 bis Fr. 12.000.
Innerhalb des Mindest- und des Hichstansatzes tritt eine Stei-
gerung nach Dienstjahren ein, beginnend mit dem vierten Dienstjahr.
Die Zulagen steigen in vier dreijihrigen Perioden, und zwar fiir
einen ordentlichen Professor um je Fr. 500. fiir einen aulerordent-
lichen Professor um je Fr. 250 bis zum Héchstbetrag der erstern
von Fr. 2000, der letztern von Fr. 1000 mit dem 13. Dienstjahr.
§ 9. Vom Betrag des auf ihre Vorlesungen und Kurse entfal-
lenden Kollegiengeldes (nach Abzug des Staatsanteils und allfélliger
Institutsgebiihren) erhalten die Professoren 309/, Der Rest wird
dem Fonds fir die Universitit zugewiesen.

¢) Gemeinsame Bestimmungen.

§ 10. Der Regierungsrat setzt innerhalb der angegebenen
Grenzen (§§ 4 und 8) die Besoldungen der einzelnen Professoren
fest unter Beriicksichtigung des Umfanges der Lehrtiitigkeit, der
Bedeutung der Disziplin, die sie vertreten, der Dienstjahre, der Be-
lastung durch die Leitung der wissenschaftlichen Arbeiten in Semi-
narien oder Instituten mit Einschlulb der Verwaltung derselben, so-
wie der Lehrtiitigkeit an der Eidgendssischen Technischen Hochschule.

In Ausnahmefillen kann der Regierungsrat durch besondern
Beschluly das Gehalt eines Professors erhohen, ohne an die aufge-
stellten Grundsitze gebunden zu sein.

§ 11. Die Professoren der Universitit sind nach dem zuriick-
gelegten 65. Altersjahr berechtigt, nach dem zuriickgelegten 70. Alters-
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jahr verpflichtet, mit den gesetzlichen Anspriichen auf Gewihrung
eines Ruhegehaltes in den Ruhestand zu treten.

Soweit die gegenwiirtic im Amte stehenden Professoren in
Frage kommen, tritt diese Bestimmung erst auf 15. April 1923 in
Kratft.

§ 12. Fiir die Anordnung von Stellvertretung, die Festsetzung
des Ruhegehaltes und des Besoldungsnachgenusses finden die fiir
die Primar- und Sekundarlehrer geltenden gesetzlichen Bestimmungen
sinngemiille Anwendung.

II1. fbel'gangs- und SchluBbestimmungen.

§ 13. Die, Besoldungsverhiltnisse der ordentlichen und auler-
ordentlichen Professoren, die vor dem 1. Oktober 1918 dem aka-
demischen Lehrkorper angehért haben, kénnen im Einverstindnis
des Inbhabers des lehrstuhles durch Beschlufs des Regierungsrates
bei der Erneuerungswahl oder bei Anderung des Lehrauftrages, fiir
auberordentliche Professoren auch bei der Beio1de1ung zum ordem—
lichen Professor auf Grund der §§ 8 und 9 geordnet werden.

Professoren, die seit dem 1. Oktober 1918 auf Grund der §§ 4
bis 7 zur Erneuerungswahl gelangten, erhalten Gelegenheit, von dieser
Vergiinstigung jetzt schon Gebrauch zu machen.

§ 14. Diese Verordnung, durch welche diejenige vom 10. Fe-
bruar 1919 aufgehoben wird, tritt nach der Genehmigung durch den
Kantonsrat mit Riickwirkung auf 1. April 1920 in Kraft.

19. Abédnderung des Reglementes iiber die Anstellungsbedingungen
des wissenschaftlichen und technischen Personals der Institute
der Universitdt Ziirich. (Vom 4. Juni 1921.)

Der Regierungsrat,
nach Einsicht eines Antrages der Erziehungsdirektion,
beschlielit:

I. Das Reglement iiber die Anstellungsbedingungen des wissen-
schaftlichen und technischen Personals der Institute der Universitit
Zirich vom 21. Januar 1919 wird abgeéindert wie folgt:

§ 5. Die tigliche Arbeitszeit des wissenschaftlichen und tech-
nischen Personals mit voller Beschiiftigung richtet sich nach den
vom Regierungsrat fiir die kantonalen Beamten und Angestellten
festgesetzten Normen.

Soweit der Betrieb eines Institutes eine lingere Arbeitszeit ver-
langt, oder die regelmilige Gewilhrung eines freien Nachmittages
nicht ermdglicht, kann mit Genehmigung der Erziehungsdirektion
entsprechende Kompensation durch Verlingerung der ordentlichen
Ferien (§ 6) erfolgen.

Die Institutsvorstinde wachen iiber den Vollzug.
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§ 7. Das wissenschaftliche und technische Personal der Uni-
versititsinstitute wird, soweit nicht fiir einzelne Institute besondere
Vorschriften bestehen, folgenden Besoldungsklassen der kantonalen
Verordnung iiber die Amtsstellung und Besoldung der Beamten und
Angestellten der Verwaltung und der Gerichte vom 13. April 1920
zugeteilt: Fr.

1. Laboratoriumsdiener, Schreibgehilfinnen: Klasse I 3800—5600
2. Assistenten, depamtmen IL. Klasse (Konserva-
toren, Prosektor ete.), technische Hilfskriifte:

hlasqe : § ISR .. .. ... . 4100—6000
3. Prédparatoren L hlasse Techniker II. Klasse:

Klasse IV . . . . . . 4800—7000
4. Assistenten mit dem Rancr von Obe1a<51stenten

Klasse VII . . . . . . . . ©6300—8800

Im einzelnen Falle w nd bu Ausmessuno der Besoldung der
Umfang der Betitigung mitberiicksichtigt.

Schlu[.) unvemndezt

§ 8. Hinweis auf § 17 der Verordnung betreffend die Amts-
stellung und Besoldung dex Beamten und ADUE\tellten der Verwal-
tung und der Gerichte vom 13. April 1920.

II. Publikation in Amtsblatt und Gesetzessammlung.

B. Verschiedenes.
20. Verordnung iiber das Pflegekinderwesen. (Vom 2. Juli 1921.)

21. Verordnung iiber das kantonale Tierspital [§ 4 des Gesetzes be-
treffend die Vereinigung der Tierarzneischule mit der Hochschule
vom 2. Juni 1901]. (Vom 4. Juni 1921.)

22. Regulativ iiber die Verwendung des Fonds zur Unterstiitzung der
bildenden Kiinste [Legat Schelldorfer] (Vom 5. Februar 1921.)

~

Il. Kanton Bern.
1. Primarschule.

i. Dekret betreffend die Verwendung der Bundessubvention fiir die
Primarschule. (Vom 15. November 1921))

2. Mittelschulen und Berufsschulen.
2. Aus: Reglement de I'Ecole cantonale de Porrentruy. (Du 28 juin 1921.)

L’ Ecole cantonale de Porrentruy est 'établissement d’instruction
scientifique qui prépare dans le Jura les éléves a l'accés aux uni-
versités, & 1'Ecole polytechnique fédérale et au commerce.

Elle fait suite & la 4° année scolaire des écoles primaires
bernoises et comprend un cycle de 8!/y années.



	Kanton Zürich

